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DIe COMMUNIO Sub una specie
ernatıve n Seuchenzeiten?

Kinleitung
Dr. (rottiried Martens., Pfarrer der Dreieinigkeitsgemeinde Berlın- teglıtz der
Selbständıgen Evangelısch-Lutherischen Kırche (SELK) e1ner Geme1nnde.

der (2019) MÜ Gememndeglıeder, mehrheıtlıs Chrıisten dus Persien und
Afghanıstan, gehören, schreıbt 1m Pfarrbrief se1lNner (rtTemeı1nde!: ‚„ Was mich
mehr als besorgt, IST, WIE leichtfertig IN UNSNSEFTEHIN Land Menschen, Ja O  d
Kirchen AZUu hereit sind, grundlegende enschenrechte mit dem erweis auf
den Schutz VOonNn en preiszugeben, ohne überhaupt noch Aanach zu fragen
W eigentlich VORN UNHNSEFTETr Verfassung her vorgeschrieben ıST ob nicht

andere Möglichkeiten 2ibt, aAsseliDbe Fiel des Lebensschutzes erreichen,
ohne einfach ein Menschenrecht außer ra seizen Natürlich en WIr
nicht IN derselhben eılt WIE DBeginn der “er-Jahre Aber ich kann mittlier-
weile schr viel hesser verstehen, WIE damals möglich WÜr, innerhalh VORN

kurzer eıt InNne Demaokratie IN InNe Diktatur verwandeln. Man HUNN HÜ  —

InNne Bedrohung genuügend plausibel machen können, annn sind Menschen
AZUu hereilt, auch grundltegende Menschenrechte SUFLZ schnell preiszugeben.
Und die Religionsfreiheit, die VOonNn UNSNSEFTEHIN Staat auch Vor der ( orona-Krise
IN mancherlei Hinsicht HÜ  — noch als [ästig angesehen wurde, wird mit Aas
erstfe Menschenrecht SEeIN, das HL  A auch IN UNSNSEFTEHIN Land IN der Zukunft auf-
zugeben hereit ein wird. Das ist mir IN den Diskussionen dieser fage und
Wochen SUFLZ CuUuHIC: geworden. ÖObB die Kirchen für diese Herausforderung
IN der Zukunft gerustet eın werden, WUASE ich nach den Erfahrungen der VEr-

Wochen allerdings bezweifeln.“
artens weıst völlıg ec darauf hın. dass dıe SUs Corona-Kriıse

in Sd117z vielen Bereichen des gesellschaftlıchen Lebens und der gesellschaft-
lıchen Instıtutionen dıe Verantwortlichen dazu geführt er verleıtet) hat,
gleich reiıhenwelse vermeınntlıiıch eherne (resetzZ7e und (irundsätze unter eru-
fung auf dıe tatsächlıche oder vermeınntliche Naot außer Ta setizen und
us rechen Und das gılt le1ider auch für dıe Kırchen ın Deutschlan:
Und Z£WAadl auch für theologısc scheiınbar unaufgebbare, ıdentitätssetzende. se1lt
5{){) Jahren unbestrıttene Prinzıpilen.

Wer hätte U sıch och 1m Januar 2020 vorstellen können., dass bereıts
1m prı desselben Jahres evangelısche, „protestantıische“, also nicht-rao-
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1. Einleitung

Dr. Gottfried Martens, Pfarrer der Dreieinigkeitsgemeinde BerlinSteglitz der 
Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), einer Gemeinde, 
zu der (2019) 1.720 Gemeindeglieder, mehrheitlich Christen aus Persien und 
Afghanistan, gehören, schreibt im Pfarrbrief seiner Gemeinde1: „Was mich 
mehr als besorgt, ist, wie leichtfertig in unserem Land Menschen, ja sogar 
Kirchen dazu bereit sind, grundlegende Menschenrechte mit dem Verweis auf 
den Schutz von Leben preiszugeben, ohne überhaupt noch danach zu fragen 
– was eigentlich von unserer Verfassung her vorgeschrieben ist –, ob es nicht 
andere Möglichkeiten gibt, dasselbe Ziel des Lebensschutzes zu erreichen, 
ohne einfach ein Menschenrecht außer Kraft zu setzen. Natürlich leben wir 
nicht in derselben Zeit wie zu Beginn der 30er-Jahre. Aber ich kann mittler-
weile sehr viel besser verstehen, wie es damals möglich war, innerhalb von 
kurzer Zeit eine Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. Man muss nur 
eine Bedrohung genügend plausibel machen können, dann sind Menschen 
dazu bereit, auch grundlegende Menschenrechte ganz schnell preiszugeben. 
Und die Religionsfreiheit, die von unserem Staat auch vor der Corona-Krise 
in mancherlei Hinsicht nur noch als lästig angesehen wurde, wird mit das 
erste Menschenrecht sein, das man auch in unserem Land in der Zukunft auf-
zugeben bereit sein wird. Das ist mir in den Diskussionen dieser Tage und 
Wochen ganz deutlich geworden. Ob die Kirchen für diese Herausforderung 
in der Zukunft gerüstet sein werden, wage ich nach den Erfahrungen der ver-
gangenen Wochen allerdings zu bezweifeln.“

Martens weist m. E. völlig zu Recht darauf hin, dass die sog. CoronaKrise 
in ganz vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und der gesellschaft-
lichen Institutionen die Verantwortlichen dazu geführt (oder verleitet) hat, 
gleich reihenweise vermeintlich eherne Gesetze und Grundsätze unter Beru-
fung auf die tatsächliche oder vermeintliche Not außer Kraft zu setzen und 
Tabus zu brechen. Und das gilt leider auch für die Kirchen in Deutschland. 
Und zwar auch für theologisch scheinbar unaufgebbare, identitätssetzende, seit 
500 Jahren unbestrittene Prinzipien.

Wer hätte es sich noch im Januar 2020 vorstellen können, dass bereits 
im April desselben Jahres evangelische, „protestantische“, also nicht-rö-

1 Mai 2020, S. 9.
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misch-katholische Kirchen in Deutschlan: unter lapıdarem VerweIls auf hy-
gıenısch-gesundheıitliche Notwendigkeıten und gesetzlıche Vorschrıitften mıt
ogrößter Selbstverständlichker dıe COMMUNI1O Ssub Ulld specı1e als Regelfall
freigeben, empfehlen, testlegen”? Bar jeder weıteren Begründung wırd. WÜCLLLL

überhaupt och theologısc argumentiert wırd. zume1ıst LU apodıktıisch kon-
statıert. dass 111a den „SdUHZCH Chrıistus“ auch unter e1nerle1 Grestalt 0010
ange

Am 24 prı 2020 veröftentlicht dıe KD bereıts „Eckpunkte“, dıe als
„G'Grundlage der Beschlussfassung der Bundeskanzlerın und der Mınısterprä-
sıdentinnen und Mınısterpräsidenten 30 Aprıl“ dıenen ollten. Darın e1
U in vorause1lendem (Grehorsam und ohne jegliche bıblısche oder theologısche
Begründung:

4 Abendmahlsfeiern erfordern hesondere hygienische Achtsamkeit; des-
C,  F Zzuerst die Erinnerung, Aass ein Wortgottesdienst keine Minderform VORN

Gottesdienst IST, sondern die vollständige (regenwart FZANT. Christi eröffnet.
Wenn Abendmahl Aennoch gefeiert werden soll, sollte die elichkommunion
unterbleiben hzw. HUr miat Finzelkelchen erfolgen. ‘

Dem ist lutherischerseıts gleich menNnriac wıdersprechen. er erÖöfft-
net e1n Wortgottesdienst dıe „vollständıge (Gregenwart Jesu Chrıistr“”, och ent-
sprechen Einzelkelche der tıftung und Eınsetzung des eılıgen Abendmahles
Urc Jesus Chrıistus.®

Diese lutherischen Bekenntnis fehlgehenden Auffassungen
sınd 1m andeskırchlichen Protestantismus allgemeın und se1t langem üblıch
und überraschen in keiner We1se.

Dass e1ne sıch „evangelısch” nennende Kırche ın Form e1ner Soll-Bestim-
IILULLS jedoch dıe elchkommunıion unterbinden 11l und dıe Kommunıion
ter e1nerle1 (Grestalt als dıe empfohlene Spendeform darstellt. ist allerdıngs e1in
Novum.*

Entsprechende Empfehlungen, auf dıe Auste1ulung des Kelches verzıch-
ten und stattdessen das Altarsakrament für dıe Geme1mdeglıeder Laıen) 1LLUT

unter einerlei (restalt (Brot/gesegnetes Tro spenden, galten zeıtwelse für
dıe me1lsten deutschen Landeskırchen> und gehörten den Kernpunkten, dıe
VOIlL der Arbeıtsgemeinscha Chrıistlicher Kırchen als Vorlage für dıe

Vel. AEtDS//WWW. EK  D de/eckpunkte-verantwortliche-gestaltung-von-gottesdiensten-333462. hfm  p
abger.„1730
Stiftungsworte Jesu 26,2611  9. Pall., Kor 10,14 I1 Vel ert Kelter off isf gegenwärtig.
Anregungen für Aie Feier Aes Iutherischen (rotftesdienstes. Berlin 2079
Dhe Internetseıute der EK nennN! ach WIE VL „ZWeIl unverzıchtbare lıturg1ische e11e der
Feıler, den Empfang V(CHL HBrot ınd Weıiın SOWIE den ank (10tt% https//www.ekd.de/23198.
hfm  p abger.„1730
Sofern S1Ee Offentliıch entsprechende Rıc)  1nNnıen erlassen hatten.
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misch-katholische Kirchen in Deutschland unter lapidarem Verweis auf hy-
gienisch-gesundheitliche Notwendigkeiten und gesetzliche Vorschriften mit 
größter Selbstverständlichkeit die communio sub una specie als Regelfall 
freigeben, empfehlen, festlegen? Bar jeder weiteren Begründung wird, wenn 
überhaupt noch theologisch argumentiert wird, zumeist nur apodiktisch kon-
statiert, dass man den „ganzen Christus“ auch unter einerlei Gestalt emp-
fange.

Am 24. April 2020 veröffentlichte die EKD bereits „Eckpunkte“, die als 
„Grundlage der Beschlussfassung der Bundeskanzlerin und der Ministerprä-
sidentinnen und Ministerpräsidenten am 30. April“ dienen sollten. Darin heißt 
es in vorauseilendem Gehorsam und ohne jegliche biblische oder theologische 
Begründung:

„4. Abendmahlsfeiern erfordern besondere hygienische Achtsamkeit; des-
wegen zuerst die Erinnerung, dass ein Wortgottesdienst keine Minderform von 
Gottesdienst ist, sondern die vollständige Gegenwart Jesu Christi eröffnet. 
Wenn Abendmahl dennoch gefeiert werden soll, sollte die Kelchkommunion 
unterbleiben bzw. nur mit Einzelkelchen erfolgen.“2

Dem ist lutherischerseits gleich mehrfach zu widersprechen. Weder eröff-
net ein Wortgottesdienst die „vollständige Gegenwart Jesu Christi“, noch ent-
sprechen Einzelkelche der Stiftung und Einsetzung des Heiligen Abendmahles 
durch Jesus Christus.3 

Diese gemessen am lutherischen Bekenntnis fehlgehenden Auffassungen 
sind im landeskirchlichen Protestantismus allgemein und seit langem üblich 
und überraschen in keiner Weise.

Dass eine sich „evangelisch“ nennende Kirche in Form einer SollBestim-
mung jedoch die Kelchkommunion unterbinden will und die Kommunion un-
ter einerlei Gestalt als die empfohlene Spendeform darstellt, ist allerdings ein 
Novum.4

Entsprechende Empfehlungen, auf die Austeilung des Kelches zu verzich-
ten und stattdessen das Altarsakrament für die Gemeindeglieder (Laien) nur 
unter einerlei Gestalt (Brot/gesegnetes Brot) zu spenden, galten zeitweise für 
die meisten deutschen Landeskirchen5 und gehörten zu den Kernpunkten, die 
von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) als Vorlage für die 

2 Vgl. https://www.ekd.de/eckpunkte-verantwortliche-gestaltung-von-gottesdiensten-55462.htm; 
abger. 06.05.2020, 17.30 h.

3 Stiftungsworte Jesu Mt 26,26ff parr.; 1 Kor 10,14 ff. Vgl. Gert Kelter. Gott ist gegenwärtig. 
Anregungen für die Feier des lutherischen Gottesdienstes. Berlin 2019. S. 239ff.

4 Die Internetseite der EKD nennt nach wie vor „zwei unverzichtbare liturgische Teile der 
Feier, den Empfang von Brot und Wein sowie den Dank an Gott“. https://www.ekd.de/23198.
htm; abger. 06.05.2020, 17.30 h.

5 Sofern sie öffentlich entsprechende Richtlinien erlassen hatten.
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Gespräche prı zwıschen der Bundes- und den Landesregierungen
eingespeılst wurden.®

In der „Handreichung für (1me1Inden der Selbständıgen Evangelısch-Luthe-
rischen Kırche (SELK) ZUX Organısatıion V Oll (Grottesdiensten unter den FEın-
schränkungen der Corona-Pandemi1e‘“/ e1 s „Die ‚Kommunion HUNtfer einer
(Grestalt‘ HUNfer Verzicht auf den RC ist fÜür die hutherische Kirche INE seelsor-
gerliche Ausnahme.

Dies stellt e1ne iımmerhın nıcht Sd117z kategorische Kompromisstormel
dar. dıe beispielsweıise auch 1m Sinne e1ner indıyıduellen. seelsorglıc verant-
worteten Eiınzelfall- und Ausnahmeregelung für SUS. trockene Alkoholıker
oder Personen mıt Alkoholunverträglichkeıt verstanden werden annn und da-
her tolerabel ist.

G'ileichwohl lässt S1e Interpretationsspielraum für dıejen1gen, dıe ohne ze1t-
1C Befristung, ogrundsätzlıch und lediglıch aufgruns „gesun  eıtlıch-hyg1-
enischer edenke  «C dıe COMMUNIO Ssub Ulld als zumındest „unbefrıistet VOTU-
bergehenden Regelfall für dıe (rtTeme1nde“‘ befürworten und praktızıeren
möchten.

Wiıe tormulhıerte U Martens’? „Man N HUr INE Bedrohung genügend
plausibel machen können, annn sind Menschen AZUu hereilt, auch grundtegen-
de Menschenrechte SUFLZ Chnell preiszugeben.

Was für ogrundlegende Menschenrechte oılt, scheıint für ogrundlegende
chrıft- und bekenntnisbegründete Überzeugungen ehbenso gelten.

Wer sıch in „Corona-Zeıten“ unter erufung auf chrıft und Bekenntnis
etr1iıkt dıe COMMUNIO Ssub Ulld als legıtıme Alternatıve der Sakraments-
spendung ausspricht, Wl sıch e1 auf das e1gentlıch doch selbstverständlı-
che Erfordernıis., das Heılıge Abendmahl stıftungs- und einsetzungsgemäß
feiern, auf chrıft und Bekenntnis berutt, stÖöt nıcht selten auf Jlankes Un-
verständnıs: Diıe nachgeordneten Kategorien „Schrift und Bekenntnis“ mMuUuSSe
111a doch „1n Zeıiten WI1Ee diesen“ VOILL den vorrangıgen Kategorien „Hygıiene
und Gresundheıt“ untersche1iden.®

Ist dıe COMMUNI1O Ssub Ulld spec1e also e1ne „legıtiıme Alternatıve in Seu-
chenzeıten‘“, we1l Hygıene und Gresundheıt vorgehen, auch VOLr theologıschen
Grundsätzen. oder bleibt S1e€ auch unter och extraordınären Gegebenheıten
e1in theologıscher Irrweg, den eine Kırche. dıe den Ehrentitel „evangelısch” ın

In den Bıstumern der roömısch-katholischen Kırche wurde e elilchkommunıon zumelst
verboten. Unter den deutschsprachıgen Lhözesen Lral 1 Bıstum Bozen-Brıxen bereıts Ende
Februar das Verbot der elchkommunıon 1n Ta https://www.katholisch.de/artikel/24651-
coronavirus-erste-deutschsprachige-dioezese-verbietet-mundkommunion
anı
„Ganz ben csteht e G(resundheıt. Dem 1st es ınd nachzuordne Das sagle 25
DL der K D-Bevollmächtigte S1L7 der Bundesreglerung, der eologe Martın utz-
ILLALILIL, 1n der | AGESSCHAU.
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Gespräche am 30. April zwischen der Bundes und den Landesregierungen 
eingespeist wurden.6

In der „Handreichung für Gemeinden der Selbständigen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche (SELK) zur Organisation von Gottesdiensten unter den Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie“7 heißt es: „Die ‚Kommunion unter einer 
Gestalt‘ unter Verzicht auf den Kelch ist für die lutherische Kirche eine seelsor-
gerliche Ausnahme.“

Dies stellt eine immerhin nicht ganz so kategorische Kompromissformel 
dar, die beispielsweise auch im Sinne einer individuellen, seelsorglich verant-
worteten Einzelfall- und Ausnahmeregelung für sog. trockene Alkoholiker 
oder Personen mit Alkoholunverträglichkeit verstanden werden kann und da-
her tolerabel ist.

Gleichwohl lässt sie Interpretationsspielraum für diejenigen, die ohne zeit-
liche Befristung, grundsätzlich und lediglich aufgrund „gesundheitlichhygi-
enischer Bedenken“ die communio sub una als zumindest „unbefristet vorü-
bergehenden Regelfall für die ganze Gemeinde“ befürworten und praktizieren 
möchten.

Wie formulierte es Martens? „Man muss nur eine Bedrohung genügend 
plausibel machen können, dann sind Menschen dazu bereit, auch grundlegen-
de Menschenrechte ganz schnell preiszugeben.“

Was für grundlegende Menschenrechte gilt, scheint für grundlegende 
schrift- und bekenntnisbegründete Überzeugungen ebenso zu gelten.

Wer sich in „CoronaZeiten“ unter Berufung auf Schrift und Bekenntnis 
strikt gegen die communio sub una als legitime Alternative der Sakraments-
spendung ausspricht, wer sich dabei auf das eigentlich doch selbstverständli-
che Erfordernis, das Heilige Abendmahl stiftungs- und einsetzungsgemäß zu 
feiern, auf Schrift und Bekenntnis beruft, stößt nicht selten auf blankes Un-
verständnis: Die nachgeordneten Kategorien „Schrift und Bekenntnis“ müsse 
man doch „in Zeiten wie diesen“ von den vorrangigen Kategorien „Hygiene 
und Gesundheit“ unterscheiden.8

Ist die communio sub una specie also eine „legitime Alternative in Seu-
chenzeiten“, weil Hygiene und Gesundheit vorgehen, auch vor theologischen 
Grundsätzen, oder bleibt sie auch unter noch so extraordinären Gegebenheiten 
ein theologischer Irrweg, den eine Kirche, die den Ehrentitel „evangelisch“ in 

6 In den Bistümern der römischkatholischen Kirche wurde die Kelchkommunion zumeist 
verboten. Unter den deutschsprachigen Diözesen trat im Bistum BozenBrixen bereits Ende 
Februar das Verbot der Kelchkommunion in Kraft. https://www.katholisch.de/artikel/24651-
coronavirus-erste-deutschsprachige-dioezese-verbietet-mundkommunion

7 Stand 25.04.2020.
8 „Ganz oben steht die Gesundheit. Dem ist alles zu- und nachzuordnen“. Das sagte am 25. 

April der EKDBevollmächtigte am Sitz der Bundesregierung, der Theologe Martin Dutz-
mann, in der Tagesschau.
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iıhrem Namen oder für dıe doch das „Evangelıschsein“, also dıe Evan-
geliumsgemähßheit iıhrer TE und Praxıs, iıhrem Selbstverständnıs gehört,
nıcht auf der Basıs nıchttheologıischer Notstandsgesetzgebung einschlagen
darf?

‚„„Man IN HUr INE Bedrohung genüugend plausibel machen können, annn
sind Menschen AZUu hereit224  Gert Kelter  ihrem Namen führt oder für die doch das „Evangelischsein“, also die Evan-  geliumsgemäßheit ihrer Lehre und Praxis, zu ihrem Selbstverständnis gehört,  nicht auf der Basis nichttheologischer Notstandsgesetzgebung einschlagen  darf?  „Man muss nur eine Bedrohung genügend plausibel machen können, dann  sind Menschen dazu bereit ...‘“, formulierte es Gottfried Martens in seinem  Steglitzer Pfarrbrief unter dem Eindruck der sogenannten Corona-Krise?,  Dann sind auch Theologen und kirchliche Entscheider dazu bereit, eine  vorausgesetzte oder erhobene „noch-Vermittelbarkeit“ schrift- und bekennt-  nistheologisch bis dato nie in Frage gestellter Grundsätze von Lehre, Gottes-  dienst und kirchlicher Praxis zum hauptsächlichen hermeneutischen Prinzip  zu erheben.  Im Falle der sogenannten Corona-Krise scheint die Spendung des Heiligen  Abendmahls unter beiderlei Gestalt oder gar noch aus einem gemeinsamen  Kelch unter den Gesichtspunkten von Hygiene und Gesundheit eben nicht  mehr vermittelbar zu sein und darf, Ja muss daher unterbleiben.  Eine theologische Debatte findet nicht statt. Der Hinweis „Not bricht Ge-  bot“ oder die theologisch halbgebildete Behauptung, die „Konkomitanzlehre‘“0  komme ja schließlich auch in den lutherischen Bekenntnisschriften vor, sind  dann hinreichende Gründe zur Freigabe der communio sub una.  Die Geisteshaltung, die dazu führt, eine vermeintliche oder tatsächliche  Notlage zu Grund und Anlass zu nehmen, Grundsätze von Lehre, Gottesdienst  und kirchlicher Praxis auszublenden oder für unwirksam zu erklären, ist na-  türlich kein Novum. Gerade auch im Blick auf die Feier des Heiligen Abend-  mahls.  So ist es eine in Kriegs-, Not- und Krisenzeiten immer wieder aufkom-  mende Frage, ob anstelle des Weins zum Beispiel auch Wasser (oder andere  Substanzen) zur Sakramentsfeier verwendet werden dürfe. Solche Fallbeispie-  le (z. B. aus Kriegsgefangenenlagern) tauchen dann auch bei Debatten um die  Zulässigkeit der Verwendung unvergorenen Traubensaftes auf.  Bischof Dr. Gerhard Rost!! schreibt hierzu zur Frage der Legitimität von  Notlagenindikationen zur Begründung von Abweichungen von stiftungsge-  mäßer Abendmahlspraxis im Kirchlichen Rundschreiben vom 30.2.1979 zu  „Seelsorge an Alkoholgefährdeten und Feier des Heiligen Abendmahles“:  „Nach übereinstimmendem Urteil der Historiker bzw. Archäologen gab es zur  Ob das Virus selbst oder nicht vielmehr die Folgen der Schutzmaßnahmen gegen das Virus die  eigentliche Krise sind und die eigentliche Krise begründen, darf allerdings gefragt werden.  10  Konkomitanz: Die wahrhafte Gegenwart des Leibes und Blutes Christi unter Brot und Wein  schließt ein, dass der ganze Christus (totus Christus) jeweils in beiden „Gestalten“ (Brot,  Wein) wahrhaft gegenwärtig ist. Dogmengeschichtlich und inhaltlich dazu später mehr.  N  Erster Bischof der SELK von 1973-1985 (+ 2003).tormulhlıerte U (iottfried artens in seiInem
Steglıtzer Pfarrbrief unter dem 1INATruCcC der sogenannten Corona-Krise?.

Dann sınd auch Theologen und kırchliche Entsche1ider dazu bereıt. e1ine
vorausgeseftzte oder erhobene „noch-Vermuittelbarkeıt“ chrıft- und ekennt-
nıstheolog1isc. hıs dato n1e€ ın rage gestellter (irundsätze VOIlL ehre, (1ıottes-
diıenst und kırchlicher Praxıs ZU hauptsächlıchen hermeneutischen Prinzıp

rheben
Im der sogenannten Corona-Krıise scheıint dıe pendung des eılıgen

Abendmahls unter beıderle1 (Grestalt oder SdI och dus einem gemeiInsamen
e1C unter den Gesichtspunkten VOIlL Hygıene und Gresundheıt eben nıcht
mehr vermıttelbar se1In und darf. Ja L11US5S er unterbleıiben.

1ıne theologısche Debatte nıcht STa Der Hınwelis „Not bricht (1e-
bat oder dıe theologısc halbgebıildete Behauptung, dıe „Konkomitanzlehre“*9
komme Ja SCcCAhLEeBLC auch in den lutherischen Bekenntnisschrıiften VOÖL;, sınd
dann hınreichende (ıründe ZUT reigabe der COMMUNI1O Ssub UL  S

Diıe Ge1lsteshaltung, dıe dazu ührt. e1ne vermeınntlıiche oder tatsächlıche
Notlage TUN:! und Anlass nehmen. (irundsätze VOILL ehre. (rottesdienst
und kırchlicher Praxıs auszublenden oder für unwırksam erklären, ist
urlıch eın Novum. (rerade auch 1m 1C auf dıe Feıier des eılıgen end-
ma

Sa ist U e1ine in Kriegs-, Naot- und Krisenzeıten immer wıieder autftkom-
mende rage, ob anstelle des Weılns ZU e1spie auch Wasser er andere
Substanzen ZUT Sakramentsteier verwendet werden urie Solche Fallbe1ispie-
le (Z dus Kriegsgefangenenlagern tauchen dann auch be1 Debatten dıe
/Zulässigkeıt der Verwendung UNVELSOTCHCH Traubensaftes auf.

Bıschof Dr. (rerhard Rast!l schreıbt hıerzu ZUT rage der Legıitimität VOILL

Notlagenindıkationen ZUX Begründung V Oll Abweıchungen V Oll stıftungsge-
mäßer Abendmahlspraxıs 1m Kırchlichen Rundschreiben vVo (0).2.1979
„Seelsorge Alkoholgefährdeten und Feier des eılızen Abendmahles‘‘
„Nach uübereinstimmendem Urteil der Historiker hzw. Archäologen Sab ZUF

das Vırus selhest der nıcht vielmehr Aie Folgen der Schutzmahnahmen AGas VIrUS Aie
eigentfliche Krise sSind HN Aie eigentliche Krise begründen, darf alterdings gefragt werden.

10 Konkomiitanz: Diıe wahrhafte Gegenwart des Leıbes ınd Blutes C hrıstı unter HBrot ınd Weın
SCNHIIE C1N.  ‚y 4SS der IL: T1STUS (totus Chrıstus) Jeweıls 1n beıden „Gestalten“ ro
eın WAanNrha gegenwärtig ist Dogmengeschichtlich Un inhaltlıch aZu spater mehr.
Brster Bıschof der SELK V(CHL 3-1 (F
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ihrem Namen führt oder für die doch das „Evangelischsein“, also die Evan-
geliumsgemäßheit ihrer Lehre und Praxis, zu ihrem Selbstverständnis gehört, 
nicht auf der Basis nichttheologischer Notstandsgesetzgebung einschlagen 
darf?

„Man muss nur eine Bedrohung genügend plausibel machen können, dann 
sind Menschen dazu bereit …“, formulierte es Gottfried Martens in seinem 
Steglitzer Pfarrbrief unter dem Eindruck der sogenannten Corona-Krise9.

Dann sind auch Theologen und kirchliche Entscheider dazu bereit, eine 
vorausgesetzte oder erhobene „noch-Vermittelbarkeit“ schrift- und bekennt-
nistheologisch bis dato nie in Frage gestellter Grundsätze von Lehre, Gottes-
dienst und kirchlicher Praxis zum hauptsächlichen hermeneutischen Prinzip 
zu erheben.

Im Falle der sogenannten CoronaKrise scheint die Spendung des Heiligen 
Abendmahls unter beiderlei Gestalt oder gar noch aus einem gemeinsamen 
Kelch unter den Gesichtspunkten von Hygiene und Gesundheit eben nicht 
mehr vermittelbar zu sein und darf, ja muss daher unterbleiben.

Eine theologische Debatte findet nicht statt. Der Hinweis „Not bricht Ge-
bot“ oder die theologisch halbgebildete Behauptung, die „Konkomitanzlehre“10  
komme ja schließlich auch in den lutherischen Bekenntnisschriften vor, sind 
dann hinreichende Gründe zur Freigabe der communio sub una.

Die Geisteshaltung, die dazu führt, eine vermeintliche oder tatsächliche 
Notlage zu Grund und Anlass zu nehmen, Grundsätze von Lehre, Gottesdienst 
und kirchlicher Praxis auszublenden oder für unwirksam zu erklären, ist na-
türlich kein Novum. Gerade auch im Blick auf die Feier des Heiligen Abend-
mahls.

So ist es eine in Kriegs-, Not- und Krisenzeiten immer wieder aufkom-
mende Frage, ob anstelle des Weins zum Beispiel auch Wasser (oder andere 
Substanzen) zur Sakramentsfeier verwendet werden dürfe. Solche Fallbeispie-
le (z. B. aus Kriegsgefangenenlagern) tauchen dann auch bei Debatten um die 
Zulässigkeit der Verwendung unvergorenen Traubensaftes auf.

Bischof Dr. Gerhard Rost11 schreibt hierzu zur Frage der Legitimität von 
Notlagenindikationen zur Begründung von Abweichungen von stiftungsge-
mäßer Abendmahlspraxis im Kirchlichen Rundschreiben vom 30.2.1979 zu 
„Seelsorge an Alkoholgefährdeten und Feier des Heiligen Abendmahles“: 
„Nach übereinstimmendem Urteil der Historiker bzw. Archäologen gab es zur 

9 Ob das Virus selbst oder nicht vielmehr die Folgen der Schutzmaßnahmen gegen das Virus die 
eigentliche Krise sind und die eigentliche Krise begründen, darf allerdings gefragt werden. 

10 Konkomitanz: Die wahrhafte Gegenwart des Leibes und Blutes Christi unter Brot und Wein 
schließt ein, dass der ganze Christus (totus Christus) jeweils in beiden „Gestalten“ (Brot, 
Wein) wahrhaft gegenwärtig ist. Dogmengeschichtlich und inhaltlich dazu später mehr.

11 Erster Bischof der SELK von 19731985 († 2003).
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eılt CeSsu IM März/April (Passa)F der damals noch unzureichenden Kon-
servierungsmöglichkeiten keinen Iraubensaft. Das G(rewächs des Weinstocks‘,
das JCSUS den Zwölfen reicht, Wr also eindeutig Wein. ‘ “12

Im Rundschreiben vVo schreıbt Raost ZUX rage des Ersatzes
VOILL Weıln urc andere Substanzen ın sehr persönlıch-biographischer We1se:
„ Ich würde persönlich heute die Praxis, die ich gelegentlich IN sowjetischer
Kriegsgefangenschaft erteht habe, nicht wWIiedernolen Dort wurde hei end-
mahlsfeiern mangels Wein Immer wieder Kaffee oder Tee verwendert. Ich olau-
he, daß WIr Adamit weit VORN der Einsetzung Christi entfernt sind, WIE
nicht mehr verantwortet werden Kkann. Mir s nachträglich der hedrückende
Gedanke gekommen, daß WIr UN auf diese Weise Adas Sakrament, weilches UN

der Heilige (rott UNC. seine Gericht (STC!) hatte, auf irgendeine Wei-
GUAaS! erschleichen wollten 6173

Solche authentischen, erlebten und erlhittenen geistlıchen edanken e1ines
hochrespektablen Kırchenmannes ollten denken geben Er g1bt Jahrzehnte
spater e1ner ase der Greschichte e1ne Deutung als Gerichtshandeln (1ottes
und zweıtelt 1m Nachhınein (!) der Legıitimation e1ner Praxıs, dıe sıch unter
Hıntenansetzen der bekannten und n1e€ bestrıttenen Krıterien V Oll Stiftungs-
und Eınsetzungsgemäßheıt aruüuber hınwegsetzt. Am Ende ın diesen
Sd117z wesentlichen Vollzügen kırchliıchen Lebens e1in Abweıchen V Oll der st1f-
tungsgemäßen Praxıs ZUX Ungewiıssheıt.

Naot bricht U g1bt siıcherlich auch in der kırchlichen Praxıs, der
Seelsorgeprax1s 1m Besonderen. Bereıche, ın denen der Satz 1m Sinne geel-
sorglıch-ındıyiduell, vVo zuständıgen Pastor verantwortender Eiınzelfall-
entscheidungen, dıe VOILL der Norm abweıchen., se1n ec hat. *

ber WIT en ın brandgefährlıchen Zeıten. in denen sowochl gesellschaft-
lıch-polıtisc. WI1Ee eben auch kırchlich unter dem 1INATruCcC e1ner angeblıchen
oder tatsächlıchen. jedenfalls VOILL nı1emandem WITKI1C zuverlässıg einzuschät-
zenden Bedrohungs-Not zahlreiche Rechte., Werte, Grundsätze, Selbstver-
eständlıchkeıiten ekıppt, 1gnor1ert, außer Ta gesetzZtT oder relatıviert werden.

Wiıe wırd 111a in der Kırche wıieder ser1Öser theologıscher Argumen-
tatıon. ZU sachlich-wissenschaftlichen Meınungsaustausch zurückkehren
können, WLLE einmal der Damm gebrochen ist und sıch Mehrheıten aliur SC

12 Kırchl Rundschreiben LV.2,
15 Kırchl Rundschreiben IIL.1

Solche seelsorglıchen kEınzelfallentscheidungen SInd be1ı trockenen Alkoholıkern, ber
ıuch anderen Menschen mıt Alkoholunverträglichkeıten, üblich ıuch e Kommunıiıon
unfier der (1estalt des Welnes annn alg seelsorglıch der medızınısch edingte FEınzelfall- Un
Ausnahmelösung (Z be1ı Schwerkra:  en der Sterbenden gerechtfertigt Se1N. ber ıuch
1er bleibt festz  en. 4asSs e COMMUN1LO <Subh eben nıcht das IL:  » VL T1SIUS e1nN-
SESEIZLE Sakrament nthalt
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Zeit Jesu im März/April (Passa) wegen der damals noch unzureichenden Kon-
servierungsmöglichkeiten keinen Traubensaft. Das ‚Gewächs des Weinstocks‘, 
das Jesus den Zwölfen reicht, war also eindeutig Wein.“12

Im Rundschreiben vom 29.03.1977 schreibt Rost zur Frage des Ersatzes 
von Wein durch andere Substanzen in sehr persönlich-biographischer Weise: 
„Ich würde persönlich heute die Praxis, die ich gelegentlich in sowjetischer 
Kriegsgefangenschaft erlebt habe, nicht wiederholen. Dort wurde bei Abend-
mahlsfeiern mangels Wein immer wieder Kaffee oder Tee verwendet. Ich glau-
be, daß wir damit so weit von der Einsetzung Christi entfernt sind, wie es 
nicht mehr verantwortet werden kann. Mir ist nachträglich der bedrückende 
Gedanke gekommen, daß wir uns auf diese Weise das Sakrament, welches uns 
der Heilige Gott durch seine Gericht (sic!) entzogen hatte, auf irgendeine Wei-
se quasi erschleichen wollten.“13

Solche authentischen, erlebten und erlittenen geistlichen Gedanken eines 
hochrespektablen Kirchenmannes sollten zu denken geben: Er gibt Jahrzehnte 
später einer Phase der Geschichte eine Deutung als Gerichtshandeln Gottes 
und zweifelt im Nachhinein (!) an der Legitimation einer Praxis, die sich unter 
Hintenansetzen der bekannten und nie bestrittenen Kriterien von Stiftungs- 
und Einsetzungsgemäßheit darüber hinwegsetzt. Am Ende führt in diesen 
ganz wesentlichen Vollzügen kirchlichen Lebens ein Abweichen von der stif-
tungsgemäßen Praxis zur Ungewissheit. 

Not bricht Gebot – es gibt sicherlich auch in der kirchlichen Praxis, der 
Seelsorgepraxis im Besonderen, Bereiche, in denen der Satz im Sinne seel-
sorglich-individuell, vom zuständigen Pastor zu verantwortender Einzelfall-
entscheidungen, die von der Norm abweichen, sein Recht hat.14

Aber wir leben in brandgefährlichen Zeiten, in denen sowohl gesellschaft-
lich-politisch wie eben auch kirchlich unter dem Eindruck einer angeblichen 
oder tatsächlichen, jedenfalls von niemandem wirklich zuverlässig einzuschät-
zenden BedrohungsNot zahlreiche Rechte, Werte, Grundsätze, Selbstver-
ständlichkeiten gekippt, ignoriert, außer Kraft gesetzt oder relativiert werden.

Wie wird man in der Kirche wieder zu seriöser theologischer Argumen-
tation, zum sachlichwissenschaftlichen Meinungsaustausch zurückkehren 
können, wenn einmal der Damm gebrochen ist und sich Mehrheiten dafür ge-

12 Kirchl. Rundschreiben IV.2, S. 4.
13 Kirchl. Rundschreiben III.1, S. 5.
14 Solche seelsorglichen Einzelfallentscheidungen sind z. B. bei trockenen Alkoholikern, aber 

auch anderen Menschen mit Alkoholunverträglichkeiten, üblich. Auch die Kommunion nur 
unter der Gestalt des Weines kann als seelsorglich oder medizinisch bedingte Einzelfall- und 
Ausnahmelösung (z. B. bei Schwerkranken oder Sterbenden) gerechtfertigt sein. Aber auch 
hier bleibt festzuhalten, dass die communio sub una eben nicht das ganze, von Christus ein-
gesetzte Sakrament enthält. 
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tunden aben, e1ne Argumentatıon mıt chrıft- und Bekenntnisgründen für
seltsame Nachwirkungen e1ner irgendwıe absurd-abseılitigen und e1gentlıch
doch versunkenen Gredankenwe halten, dıe „„ZU Corona-Zeıten“ und dann
vermutlıiıch auch ın der Zeiıtrechnung „hach Corona“ nıcht mehr zeıtge-
mä und vermıttelbar ist?

Um dann zumındest eine Dokumentatıon der einschlägıgen Fakten gebün-
delt und leicht brutfbar ZUT and aben, dıe aufzeiıgen, dass dıe Kommu-
107n unter beıiderle1 (Grestalt eın Adıaphoron keıne beiläufige Folkloreer-
scheimmung, dıe be1 ausreichender (weltlicher) Begründung verzıichtbar selen
1eTr dıe folgenden theologıschen und theologıegeschıichtlichen Fakten und ATt-
gumente in Kurze genannt,

Kurzer seschichtlicher Überblick: elchentzug
21 ruKırche bis Hochmittelalter

Bıs 1ns hohe ıttelalter (13 Jahrhundert wurde dıe Kommunıion auch VOILL

den La1ı1en ın beıiderle1 (Grestalt empfangen on fruh 1ıldete sıch für dıe
Kınder- und Krankenkommunion dıe Praxıs dUS, den gesegneten Weıln Urc
dıe Intinctio. also das Eıntauchen des konsekrtIierten Brotes in den konse-
krierten Weın. verabreıichen. FEın Verzıcht auf dıe Hendung der „zweıten
Gestalt“. des gesegneten Weınes., ist also zunächst auch dort ausnahmswe!l-

nıcht 1m 1C. praktısch-pragmatısche (ıründe dıies nahegelegt
en würden.

Diıe „Not“ nıcht ZU „Kelchentzug“., sondern kreatıven Verabre1l1-
chungsformen.

G'ileichwohl wırd schon sehr fruh dıe Mahnung einem besonders VOIL-

siıchtigen Umgang mıt dem e1C (dem einen!) laut. nıchts verschütten. !®
Diıe ‚Partıkelfurcht  «C bzw. hohe Ehrfurcht VOLr den eılıgen Materıen tührte

auch „Verküummerungen 1 indem 111a e1in wen12 konsekrtIierten mıt mehr-
e1U11C unkonsekrtiertem Weıln vermiıschte. ZU Irınken Saugröhrchen VCI-

wendete oder aber in Weıln getauchtes rot mıt einem Löftel verabreıichte.!®

15 Beı besonderen Gelegenheıten wırd 1e5 hıs 1INs JIhat bezeugt. Sa Jungmann. MIsSsarum
Soflemniad. Äine genetische Erklärung der rOomischen Messe. Wien Auff. 71949 4d68

16 TAd1L10O Apostolıca 2706 (aus den Jahren 210—235). ach Reıliner Kaczynskt.
TLemma „Kelchkommunion“ In ILTK SD. 1385 reiburg 2006

1/ SO azcynskı, Ssıiehe ben a.a.0
15 Später kam C1e Praxıs auf,  5 den La1ı1en 11L den 5SUS. Ablutionskelch reichen: Dhe ut10on

bezeıchnet e einıg2une der lıturg1schen (1efabße SOWIeEe des es des Prijesters mıt unkon-
sekrTIiertem Weın ach der Kommunı10n. FEın e1a] mıt MAesem Weın, gelegentlıch 1SSVer-
standlıch uch alg „Laienkelch“ bezeichnet, erhielten uch C1e Laıen. Allerdiıngs nıcht VL

e1Inem Prijester gere1c. Un 1n eiInem eIa. das sSıch au Berlıch V} eucharıstischen elC|
ınterscheıiden sollte Vel. Jungmann. Aa 4d68 Das Reichen Aes Ahlutionskeliches wurde
Orsf IM JIhdt. UFC: eufsche Synoden verboten.
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funden haben, eine Argumentation mit Schrift und Bekenntnisgründen für 
seltsame Nachwirkungen einer irgendwie absurd-abseitigen und eigentlich 
doch versunkenen Gedankenwelt zu halten, die „zu Corona-Zeiten“ und dann 
vermutlich auch in der neuen Zeitrechnung „nach Corona“ nicht mehr zeitge-
mäß und vermittelbar ist?

Um dann zumindest eine Dokumentation der einschlägigen Fakten gebün-
delt und leicht abrufbar zur Hand zu haben, die aufzeigen, dass die Kommu-
nion unter beiderlei Gestalt kein Adiaphoron ist, keine beiläufige Folkloreer-
scheinung, die bei ausreichender (weltlicher) Begründung verzichtbar ist, seien 
hier die folgenden theologischen und theologiegeschichtlichen Fakten und Ar-
gumente in Kürze genannt.

2.0 Kurzer geschichtlicher Überblick: Kelchentzug

2.1 Frühe Kirche bis Hochmittelalter
Bis ins hohe Mittelalter (13. Jahrhundert)15 wurde die Kommunion auch von 
den Laien in beiderlei Gestalt empfangen. Schon früh bildete sich für die  
Kinder und Krankenkommunion die Praxis aus, den gesegneten Wein durch 
die Intinctio, also das Eintauchen des konsekrierten Brotes in den konse-
krierten Wein, zu verabreichen. Ein Verzicht auf die Spendung der „zweiten 
Gestalt“, des gesegneten Weines, ist also zunächst auch dort ausnahmswei-
se nicht im Blick, wo praktischpragmatische Gründe dies sogar nahegelegt  
haben würden.

Die „Not“ führt nicht zum „Kelchentzug“, sondern zu kreativen Verabrei-
chungsformen.

Gleichwohl wird schon sehr früh die Mahnung zu einem besonders vor-
sichtigen Umgang mit dem Kelch (dem einen!) laut, um nichts zu verschütten.16

Die „Partikelfurcht“ bzw. hohe Ehrfurcht vor den heiligen Materien führte 
auch zu „Verkümmerungen“17, indem man ein wenig konsekrierten mit mehr-
heitlich unkonsekriertem Wein vermischte, zum Trinken Saugröhrchen ver-
wendete oder aber in Wein getauchtes Brot mit einem Löffel verabreichte.18 

15 Bei besonderen Gelegenheiten wird dies bis ins 14. Jhdt. bezeugt. So J. A. Jungmann. Missarum 
Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe. Wien 2. Aufl. 1949. Bd. 2. S. 468.

16 Z. B. Traditio Apostolica 38: FC 1, 296 (aus den Jahren 210–235). nach: Reiner Kaczynski. 
Lemma „Kelchkommunion“ in: LThK 5. Sp. 1385. Freiburg 2006.

17 So Kazcynski, siehe oben a.a.O.
18 Später kam die Praxis auf, den Laien nur den sog. Ablutionskelch zu reichen: Die Ablution 

bezeichnet die Reinigung der liturgischen Gefäße sowie des Mundes des Priesters mit unkon-
sekriertem Wein nach der Kommunion. Ein Gefäß mit diesem Wein, gelegentlich missver-
ständlich auch als „Laienkelch“ bezeichnet, erhielten auch die Laien. Allerdings nicht von 
einem Priester gereicht und in einem Gefäß, das sich äußerlich vom eucharistischen Kelch 
unterscheiden sollte. Vgl. Jungmann. a.a.O. S. 468. Das Reichen des Ablutionskelches wurde 
erst im 17. Jhdt. durch deutsche Synoden verboten.
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Letztgenannte Praxıs ist in den Ostkırchen hıs heute üblıch, wurde jedoch inte-
ressanterwelse urc dıe Synode V Oll raga verworten.!?

Im 12 Jahrhundert vertrıtt (rulllaume de hampeaux dıe Auffassung, dass
be1 der ersten Kommuni1on, dıe Säuglınge und kleıne Kınder 1m Rahmen iıhrer
auTlfe empfingen, WI1Ee dıies hıs heute in den Ostkırchen der Fall ıst, dıe Kkommu-
10N unter einertlei Gestalt, nämlıch der des Weınes., genüge. ““

Alexander VOILL ales (1185-1245). englıscher Franzıskaner und Vertreter
der Scholastık. macht sıch iımmerhın dıe Mühe., e1ne sehr pragmatısche, theolo-
9ISC nıcht welıter unterfütterte Praxıs theologısch-dogmatısc begründen.
Alexander Halensıs tormulhıert dıe spater sogenannte Konkomitanzlehre. dıe
Urc das Konzıl VOILL Konstanz 415 ZUX Kırchenlehre Thoben WIrd.

Alexanders Zeıtgenosse, der große Thomas V Oll quın (T außert sıch
lobend der selIner eıt bereıts „1n manchen Kırchen“ praktızıerten elch-
entziehung. Thomas begründet seINe Auffassung damıt, dass der Kelchentzug
(der 1LLUTL dıe Laıien betraf) dıe „höchste Ehrfurcht und Vorsıicht“ gegenüber dem
Altarsakrament ZU us:!  TUC bringe: Be1 der Auste1lung des Kelches das
olk E1 dıe (refahr des Verschüttens des allerheiligsten Blutes Chrıstı groß,
dass e1in vollständıger Kelchentzug rechtfertigen Se1

Miıt dieser dus der Furcht V Oll dem Verschütten des Blutes Chrıstı efeuerT-
ten Ehrfurcht VOr den konsekrtIierten Elementen. der „heıilıgen Materıe””, konnte
sıch Thomas bereıts auf Tertullıan (T ach 220) eruten

Dass der lateiımısche Kırchenschrıftsteller, übriıgens e1in Sympathısant der
häretischen Montanısten und VOILL keıner Konftession als Kırchenlehrer geehrt,
Se1INeEe Sympathıe für den Kelchentzug ausgerechnet in seiInem Werk mıt dem
1te „De COrona mı1ilıt1s41* darlegt, ist natürlıch geradezu kabarettreıf.

Dass dıe Lai:en-Kelchkommunion ın der alten Kırche hıs hıneın 1nNs och-
mıttelalter och als reguläre Selbstverständliıchken galt, wırd auch daraus
ersichtlıch. dass dıe Synoden VOILL Clermont (1095) und London (1175) dıe C OI1 -

MUN10 Sub utraque*4 einschärtten und auch dıe intınctio ausdrücklıch 1LLUT als
NOTtIalls uldende Praxıs beurteılten.

Entwicklung nach dem Konstanzer Konzıl bis ZUur Reformation
rst das schon erwähnte Kkonstanzer Konzıl (1414-1418) dogmatısıerte nıcht
1LLUL dıe Konkomitanzlehre., sondern tellte dıe Austeı1lung des Kelches Laı1en

unter Strafez>

19 ach Kaczynskt, Aa Synode raga CAD. Mansı T, 7155
A In den (Ostkırchen ach byzantınıschem Rıtus bıs heute.

Deutsch: „Vom Kranze des altle  &.
27

AA
Kommunion untier beıderlel (1estalt (von Hrot un eın
Se2ssi0n ALLL ach (rner. TLemma „Kelchentzug“. In RGG> ubingen 7986 SD. 72306
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Letztgenannte Praxis ist in den Ostkirchen bis heute üblich, wurde jedoch inte-
ressanterweise durch die 4. Synode von Braga (561) verworfen.19

Im 12. Jahrhundert vertritt Guillaume de Champeaux die Auffassung, dass 
bei der ersten Kommunion, die Säuglinge und kleine Kinder im Rahmen ihrer 
Taufe empfingen, wie dies bis heute in den Ostkirchen der Fall ist, die Kommu-
nion unter einerlei Gestalt, nämlich der des Weines, genüge.20

Alexander von Hales (11851245), englischer Franziskaner und Vertreter 
der Scholastik, macht sich immerhin die Mühe, eine sehr pragmatische, theolo-
gisch nicht weiter unterfütterte Praxis theologischdogmatisch zu begründen. 
Alexander Halensis formuliert die später sogenannte Konkomitanzlehre, die 
durch das Konzil von Konstanz 1415 zur Kirchenlehre erhoben wird.

Alexanders Zeitgenosse, der große Thomas von Aquin († 1274), äußert sich 
lobend zu der zu seiner Zeit bereits „in manchen Kirchen“ praktizierten Kelch-
entziehung. Thomas begründet seine Auffassung damit, dass der Kelchentzug 
(der nur die Laien betraf) die „höchste Ehrfurcht und Vorsicht“ gegenüber dem 
Altarsakrament zum Ausdruck bringe: Bei der Austeilung des Kelches an das 
Volk sei die Gefahr des Verschüttens des allerheiligsten Blutes Christi so groß, 
dass ein vollständiger Kelchentzug zu rechtfertigen sei.

Mit dieser aus der Furcht von dem Verschütten des Blutes Christi befeuer-
ten Ehrfurcht vor den konsekrierten Elementen, der „heiligen Materie“, konnte 
sich Thomas bereits auf Tertullian († nach 220) berufen.

Dass der lateinische Kirchenschriftsteller, übrigens ein Sympathisant der 
häretischen Montanisten und von keiner Konfession als Kirchenlehrer geehrt, 
seine Sympathie für den Kelchentzug ausgerechnet in seinem Werk mit dem 
Titel „De corona militis21“ darlegt, ist natürlich geradezu kabarettreif.

Dass die Laien-Kelchkommunion in der alten Kirche bis hinein ins Hoch-
mittelalter noch als reguläre Selbstverständlichkeit galt, wird u. a. auch daraus 
ersichtlich, dass die Synoden von Clermont (1095) und London (1175) die com-
munio sub utraque22 einschärften und auch die intinctio ausdrücklich nur als 
notfalls zu duldende Praxis beurteilten.

2.2 Entwicklung nach dem Konstanzer Konzil bis zur Reformation
Erst das schon erwähnte Konstanzer Konzil (1414-1418) dogmatisierte nicht 
nur die Konkomitanzlehre, sondern stellte die Austeilung des Kelches an Laien 
sogar unter Strafe23.

19 Nach Kaczynski, a.a.O.: 4. Synode v. Braga [675], cap. 2: Mansi 11, 155.
20 In den Ostkirchen nach byzantinischem Ritus bis heute.
21 Deutsch: „Vom Kranze des Soldaten“.
22 Kommunion unter beiderlei Gestalt (von Brot und Wein).
23 Session XIII, nach: H. Urner. Lemma „Kelchentzug“. in: RGG³. Tübingen 1986. Sp. 1236.
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Und nıcht VELISCSSCLL, Dieses Konzıl. be1 dem nıcht ermıiıtteln ıst,
welcher der dreı damals regıerenden und sıch als ‚„wahrer Papst  «C ausgeben-
den Päpste“* der ‚„wahre“ WAdl, verhandelte auch dıe Lehrsache „Jan Hus‘“ Der
böhmıische rüh- und Vor-) Reformator torderte unter anderem den Lalen-
e1cC Der e1C Wdadl das Symbol der ach Jan Hus benannten Hussıten. Be-
kanntlıch mMusste Hus für dıe Forderung des Laienkelches., für se1n Eıntreten
für dıe Kommunıion unter beıiderle1 (Grestalt als der einsetzungs- und stıftungs-
und schrıftgemäßen Art der Sakramentsauste1ilung se1In en lassen. Irotz
der /usicherung freiıen Geleıts wurden Papst/Päpste und Konzıl wortbrüch1g
und verurteıllten Hus ZU Tod auf dem Scheıiterhauten

Jan Hus starb Julı 415 nıcht zuletzt für seINe Überzeugung, dass der
Kelchentzug chrıft- und stıftungswıdrıg SEe1 Fur e1n Adıaphoron se1n en
in dıe Waagschale werten und Ende aliur sterben Ware ohl
schwer nachvoallziehba: ber U g1ing eben nıcht e1in Adıaphoron. Und
der rage des Kelchentzuges hıng e1ne theologısche Bıblıothek VOIlL dog-
matıschen Themen Diıe Geltung der eılıgen chrıft, des Wortes (1ottes als
einNzZIger Quelle, ege und Rıchtschnur des auDens und der ehre, dıe theo-
logısche tellung des Priesters und dıe Bedeutung der Eucharıstie als d -

mentum oder sacrınlc1um> (Kelchentzug als Symbol für Priesterherrschaft
und Opferpriestertum).

Den Anhängern VOIlL Jan Hus., den böhmischen SUs Utraquıisten, wurde
dann der Laienkelch zwıschen 4553 und 621 regıonal ausnahmswelse Trlaubt.
Gresamtkırchlich 1e wl verboten.

Das ema ‚Laienkelch”“ stand e{t{was über 104) TE ach der Verbren-
HUNS Jan Hus‘ dann wıeder Sd117z promınent auf der weltkırchlichen agesord-
HUNS, als ab 517 mıt der Veröffentlichung der 05 Thesen Martın Luthers ZU

Ablass- und Bulßwesen dıe Retormatıon der Kırche iıhren Laufahm
In der Retormatıon, für Luther und dıe Retormatoren. hatte dıe Forderung

des Laienkelchs einenen Stellenwer Abendmahlsdarstellungen dus dieser
eıt machen CUUC dass dıe „Kanne auf dem Altar“ und das Reichen des
Kelches dıe Gläubigen Adas Symbol für dıe evangelısche Abendmahlsteier
SCcCHIeC  ın wurde. Der SUs Laienkelch wurde eiınem der Alleınstellungs-
merkmale und zugle1c einem ampf- und Identitätsmerkmal der Retform-
katholıken später Lutheranern. Evangelıschen) dıe römısch-päpstlıche
Hiıerarchie.

Diıe Augsburgische Konftession (und deren Apologıe) wıdmet Artıkel 22,
den ersten Artıkel,. der dıe abzuschaftenden Miıssbräuche behandelt, der Aus-
eılung des Abendmahls in beıiderle1 Grestalt e1 wırd diese Praxıs als „„kla-
2A4 Gleichzentig: (Gregor AL om £eNedl (XILL.) (Avıgnon) ınd Johannes XAIIL.) (Pısa)
Aö (Gnadengabe (Gottes C1e Kırche) der pfer (der Kırche
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Und nicht zu vergessen: Dieses Konzil, bei dem nicht zu ermitteln ist, 
welcher der drei damals regierenden und sich als „wahrer Papst“ ausgeben-
den Päpste24 der „wahre“ war, verhandelte auch die Lehrsache „Jan Hus“. Der 
böhmische (Früh und Vor) Reformator forderte unter anderem den Laien-
kelch. Der Kelch war das Symbol der nach Jan Hus benannten Hussiten. Be-
kanntlich musste Hus für die Forderung des Laienkelches, für sein Eintreten 
für die Kommunion unter beiderlei Gestalt als der einsetzungs- und stiftungs- 
und schriftgemäßen Art der Sakramentsausteilung sein Leben lassen. Trotz 
der Zusicherung freien Geleits wurden Papst/Päpste und Konzil wortbrüchig 
und verurteilten Hus zum Tod auf dem Scheiterhaufen.

Jan Hus starb am 6. Juli 1415 nicht zuletzt für seine Überzeugung, dass der 
Kelchentzug schrift und stiftungswidrig sei. Für ein Adiaphoron sein Leben 
in die Waagschale zu werfen und am Ende sogar dafür zu sterben wäre wohl 
schwer nachvollziehbar. Aber es ging eben nicht um ein Adiaphoron. Und an 
der Frage des Kelchentzuges hing eine ganze theologische Bibliothek von dog-
matischen Themen: Die Geltung der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes als 
einziger Quelle, Regel und Richtschnur des Glaubens und der Lehre, die theo-
logische Stellung des Priesters und die Bedeutung der Eucharistie als sacra-
mentum oder sacrificium25 (Kelchentzug als Symbol für Priesterherrschaft 
und Opferpriestertum).

Den Anhängern von Jan Hus, den böhmischen sog. Utraquisten, wurde 
dann der Laienkelch zwischen 1433 und 1621 regional ausnahmsweise erlaubt. 
Gesamtkirchlich blieb er verboten.

Das Thema „Laienkelch“ stand etwas über 100 Jahre nach der Verbren-
nung Jan Hus‘ dann wieder ganz prominent auf der weltkirchlichen Tagesord-
nung, als ab 1517 mit der Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers zum 
Ablass und Bußwesen die Reformation der Kirche ihren Lauf nahm.

In der Reformation, für Luther und die Reformatoren, hatte die Forderung 
des Laienkelchs einen hohen Stellenwert. Abendmahlsdarstellungen aus dieser 
Zeit machen deutlich, dass die „Kanne auf dem Altar“ und das Reichen des 
Kelches an die Gläubigen das Symbol für die evangelische Abendmahlsfeier 
schlechthin wurde. Der sog. Laienkelch wurde zu einem der Alleinstellungs-
merkmale und zugleich zu einem Kampf- und Identitätsmerkmal der Reform-
katholiken (später: Lutheranern, Evangelischen) gegen die römisch-päpstliche 
Hierarchie. 

Die Augsburgische Konfession (und deren Apologie) widmet Artikel 22, 
den ersten Artikel, der die abzuschaffenden Missbräuche behandelt, der Aus-
teilung des Abendmahls in beiderlei Gestalt. Dabei wird diese Praxis als „kla-

24 Gleichzeitig: Gregor XII. (Rom), Benedikt (XIII.) (Avignon) und Johannes (XXIII.) (Pisa). 
25 Gnadengabe (Gottes an die Kirche) oder Opfer (der Kirche an Gott).
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1CI Auftrag und Chrıist1‘ “ bezeıiıchnet und betont, dass dıe Auste1lung
VOILL beıderle1 (Grestalt ın der Kırche ange eıt Brauch SE WESCH sel. WI1e dıe
Zeugnisse der Kırchenväter elegten, also keıne Neuerung.

Das Augsburger nterım 545 gewährte den Reformkatholıken voruber-
gehend dıe elchkommunion. also das stıftungsgemäße Heılıge Abendmahl

aps 1U85 gewährte prı 564 e1in Kelchindult” für wen1ge
Länder (Deutschland, Österreich, Böhmen und Ungarn) aps (Gregor 11L
hob das Indult TEe111C schon 554 wıeder auf.

Von Irıent bis nach dem Vaticanum H
Das Konzıl VOIlL Trıent reagıert auf dıe Lehrkonflıkte der Reformatıon und trıfft
Lehrentscheidungen, dıe Lehrverwerfungen „n ıchtung Wıttenberg“ beın-
halten

Unter anderem wırd auch dıe Konkomitanzlehre dogmatısıert, dıe den elch-
entzug für Laıen dogmatısch legıtımıeren sollte Allerdings berief 111a sıch für
dıe Verweıigerung des Laienkelches 1LLUL auf dıe Autorıtät der Kırche und 1e13
U O  en, ob dıe Kırche für immer der Kelchentziehung testhalten muUusse. 26

Bıs den anderslautenden Beschlüssen des Vatıkanıschen Konzıls galt
jedoch abh 155129 für dıe römısch-katholische Kırche., also den päpstlıch reglerten
abendländıschen Teı1ıl der Kırche. dıe Untersagung der elchkommunıion Urc
Laıien, also dıe kırchlich verordnete Kelchentziehung.

„Dı1e Ostkırchen lehnen dıe K.[elchentziehung| mıt einer der prot. aNnı-
chen alentreundlıchen Begründung ab.“

ufgrunÄ der Instruktion „Sacramentalı commun10Nne“ auls VI VOoO  =

5.6.197051 ist U den Ortsbischöten erlaubt. unter bestimmten Bedingungen
dıe Kommunı1on unter beıderle1 (Grestalt für dıe La1ı1en zuzulassen: „Dı1e Kom:-
munı1o0n unter beıden Grestalten kann, ach dem Urte1l des Ordınarıus. in den
vVo Apostolıschen testgelegten Fällen, gereicht werden., entsprechend
beilıegender Liste““>2

„Keıine Gutheißung“ verdıient der Instruktion zufolge das Weıterreichen
des Kelches V Oll and and Wenn denn schon den Laı1en der e1C SC
reicht werden solle. dann Urc den zelehbrierenden Priester. „andere Priester
oder Dıakone oder Akolythen->*.

/
}°} mandatıum DomiuınıDie communio sub una specie — Alternative in Seuchenzeiten?  229  rer Auftrag und Gebot Christi‘“?® bezeichnet und betont, dass die Austeilung  von beiderlei Gestalt in der Kirche lange Zeit Brauch gewesen sei, wie die  Zeugnisse der Kirchenväter belegten, also keine Neuerung.  Das Augsburger Interim 1548 gewährte den Reformkatholiken vorüber-  gehend die Kelchkommunion, also das stiftungsgemäße Heilige Abendmahl.  Papst Pius IV. gewährte am 16. April 1564 ein Kelchindult?” für wenige  Länder (Deutschland, Österreich, Böhmen und Ungarn). Papst Gregor XIII.  hob das Indult freilich schon 1584 wieder auf.  2.3 Von Trient bis nach dem Vaticanum ITI  Das Konzil von Trient reagiert auf die Lehrkonflikte der Reformation und trifft  Lehrentscheidungen, die Lehrverwerfungen „in Richtung Wittenberg“ bein-  halten.  Unter anderem wird auch die Konkomitanzlehre dogmatisiert, die den Kelch-  entzug für Laien dogmatisch legitimieren sollte. Allerdings berief man sich für  die Verweigerung des Laienkelches nur auf die Autorität der Kirche und ließ  es offen, ob die Kirche für immer an der Kelchentziehung festhalten müsse.?®  Bis zu den anderslautenden Beschlüssen des 2. Vatikanischen Konzils galt  jedochab 1551?° für die römisch-katholische Kirche, also den päpstlich regierten  abendländischen Teil der Kirche, die Untersagung der Kelchkommunion durch  Laien, also die kirchlich verordnete Kelchentziehung.  „Die Ostkirchen lehnen die K.[elchentziehung] mit einer der prot. ähnli-  chen laienfreundlichen Begründung ab.““30  Aufgrund der Instruktion „Sacramentali communione‘ Pauls VI. vom  25.6.19703 ist es den Ortsbischöfen erlaubt, unter bestimmten Bedingungen  die Kommunion unter beiderlei Gestalt für die Laien zuzulassen: „Die Kom-  munion unter beiden Gestalten kann, nach dem Urteil des Ordinarius, in den  vom Apostolischen Stuhl festgelegten Fällen, gereicht werden, entsprechend  beiliegender Liste.“32  „Keine Gutheißung“ verdient der Instruktion zufolge das Weiterreichen  des Kelches von Hand zu Hand. Wenn denn schon den Laien der Kelch ge-  reicht werden solle, dann durch den zelebrierenden Priester, „andere Priester  oder Diakone oder Akolythen?“,  26  „... habet mandatum Domini .... Ubi manifeste praecipit Christus ...“ BSLK 85,1-2.  27  Ausnahmsweise Erlaubnis, den Laien den Kelch zu reichen.  28  29  Vgl. A. Graß. Abendmahl II. Dogmengeschichtlich. in: RGG*. Tübingen 1986. Sp. 28.  Tridentinisches Konzil, Session XXI, can. 1.  30  H. Urner. Lemma „Kelchentzug“. in: RGG*. Tübingen 1986. Sp. 1236.  31  Offizieller lateinischer Text: AAS LXII [1970] 664-666.  32  Zitiert nach: hffp://www.kathpedia.com/index.php/Sacramentali_communione_(Wortlaut)  33  Zur Austeilung instruierte und (bischöflich) beauftragte Altarhelfer.Ubıl manıfeste praecıpıt T1SIUS BSLK 855,1-2  ,

AF Ausnahmswelise Erlaubnıs, den Laılen den eilcC reichen.
x

U
Vel Graß. Ahbendmahl Dogmengeschichtlich. In RGG> ubingen 79586 SD.
TIrıdentinıisches Konzıil  5 Se2ssi0n AAL  5 ( ALL.

A() (rner. TLemma „Kelchentzug“. In RGG> ubingen 7986 SD. 72306
(OfNzıieller lateinıscher Jext AAS 1 XI 1970 664-666

A /Zitiert ach http://www.kathpedia.com/index.php/dacramentali communione (Wortiaut)
AA /£ur Auste1julung Instruerte Un (bıschöflich) beauftragte Altarhelfer.

 Die communio sub una specie – Alternative in Seuchenzeiten? 229

rer Auftrag und Gebot Christi“26 bezeichnet und betont, dass die Austeilung 
von beiderlei Gestalt in der Kirche lange Zeit Brauch gewesen sei, wie die 
Zeugnisse der Kirchenväter belegten, also keine Neuerung.

Das Augsburger Interim 1548 gewährte den Reformkatholiken vorüber-
gehend die Kelchkommunion, also das stiftungsgemäße Heilige Abendmahl.

Papst Pius IV. gewährte am 16. April 1564 ein Kelchindult27 für wenige 
Länder (Deutschland, Österreich, Böhmen und Ungarn). Papst Gregor XIII. 
hob das Indult freilich schon 1584 wieder auf.

2.3 Von Trient bis nach dem Vaticanum II
Das Konzil von Trient reagiert auf die Lehrkonflikte der Reformation und trifft 
Lehrentscheidungen, die Lehrverwerfungen „in Richtung Wittenberg“ bein-
halten.

Unter anderem wird auch die Konkomitanzlehre dogmatisiert, die den Kelch-
entzug für Laien dogmatisch legitimieren sollte. Allerdings berief man sich für 
die Verweigerung des Laienkelches nur auf die Autorität der Kirche und ließ 
es offen, ob die Kirche für immer an der Kelchentziehung festhalten müsse.28 

Bis zu den anderslautenden Beschlüssen des 2. Vatikanischen Konzils galt 
jedoch ab 155129 für die römisch-katholische Kirche, also den päpstlich regierten 
abendländischen Teil der Kirche, die Untersagung der Kelchkommunion durch 
Laien, also die kirchlich verordnete Kelchentziehung.

„Die Ostkirchen lehnen die K.[elchentziehung] mit einer der prot. ähnli-
chen laienfreundlichen Begründung ab.“ 30

Aufgrund der Instruktion „Sacramentali communione“ Pauls VI. vom 
25.6.197031 ist es den Ortsbischöfen erlaubt, unter bestimmten Bedingungen 
die Kommunion unter beiderlei Gestalt für die Laien zuzulassen: „Die Kom-
munion unter beiden Gestalten kann, nach dem Urteil des Ordinarius, in den 
vom Apostolischen Stuhl festgelegten Fällen, gereicht werden, entsprechend 
beiliegender Liste.“32 

„Keine Gutheißung“ verdient der Instruktion zufolge das Weiterreichen 
des Kelches von Hand zu Hand. Wenn denn schon den Laien der Kelch ge-
reicht werden solle, dann durch den zelebrierenden Priester, „andere Priester 
oder Diakone oder Akolythen33“.

26 „… habet mandatum Domini …. Ubi manifeste praecipit Christus …“ BSLK 85,12.
27 Ausnahmsweise Erlaubnis, den Laien den Kelch zu reichen.
28 Vgl. A. Graß. Abendmahl II. Dogmengeschichtlich. in: RGG³. Tübingen 1986. Sp. 28.
29 Tridentinisches Konzil, Session XXI, can. 1.
30 H. Urner. Lemma „Kelchentzug“. in: RGG³. Tübingen 1986. Sp. 1236.
31 Offizieller lateinischer Text: AAS LXII [1970] 664666.
32 Zitiert nach: http://www.kathpedia.com/index.php/Sacramentali_communione_(Wortlaut).
33 Zur Austeilung instruierte und (bischöflich) beauftragte Altarhelfer.
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Ausdrücklich zugelassen ist be1 der Kommunıion unter beıderle1 (Grestalt dıe
„Frorm des Eıntauchens”. also dıe Intınktion der Hostıe in den Kelch.4

In den dıözesanen Regelungen wırd dıe COMMUNIO Ssub utraque jedoch
als Ausnahme VOILL der ege beschrıieben. ach der dıe Laı1en 1LLUT unter e1ner
(Grestalt kommuni1zleren. Diıe Bedingungen für dıe Ausnahmepraxı1s sehen
meıst kleiıne Gruppen in kleinen Gememden, Ordensmessen us  S oder auch
1LLUT dıe Brautleute 1m Rahmen der Brautmesse VOL.

Der „Kelchentzu  «C bZzw. dıe Kommunıion unter 1LLUTL einer (restalt bleibt
jedenfalls als regelmäßıge und allgemeın üblıche vgottesdienstliche Praxıs e1in
kontessionelles Kennzeıchen der römısch-katholischen Kırche ber auch
ach den Entscheidungen der erwähnten Instruktion stellt dıe COMMUNIO
sub utraque ausdrücklıch e1ine Spendeform dar. wodurch „den Gläubigen dıe

des Zeichens des eucharıstischen Mahles reicher VOr ugen gestellt
werde‘“.

In der Allgemeınen Eınführung in das Römische eSSDucC 2002 wırd dıe
Auste1lung unter beıiderle1 (restalt ausdrücklıch als „sehr wünschenswert“ be-
zeichnet. Man eachte jedoch, dass dıes nıcht mıt einsetzungs- und stıftungs-
gemäßer Sakramentsverwaltung, sondern damıt begründet wiırd, dass Urc
den Empfang beıder (Grestalten dıe .  C1habe dem Opfer“ klarer ersche1ine:

65 Sehr wünschenswert ist U, dass dıe Gläubigen, WI1Ee U auch der
Priester selbst tun hat, den Le1ib des Herrn V Oll den Hostien empfangen,
dıe in derselben Messe konsekrtIiert worden sınd. und be1 den vorgesehenen
Anlässen (vgl Nr. 283) eIic teiılhaben Auf diese Welse soll dıe Kommu-
107n auch Urc dıe Zeichen klarer als e11Nhabe dem pfer erscheıinen, das
gerade gefte1iert wırd.>

Zur Form der elchkommunıion erscheımnt in der Allgemeınen Eınführung
auch wıieder dıe VOILL der Synode V Oll raga verwortene Löffelkommunıion

„245 Das Blut des Herrn annn 111a empfangen, indem 111a unmıttelbar
d u dem e1C trınkt. oder Urc Eıntauchen der Hostıe oder mıt einem Röhr-
chen bezıiehungswe1lse mıt eiInem LÖö

A Dhe Intınctio Wal außerhalbh Roms mancherorts ungmann eın drıtter Ausweg, e mıt
der UrC! VL dem Verschütten, der nötıgen enge Weılns Un hygjlenıschen edenken VE -

bundenen Auste1ulung des (Gemenmschafts-) Kelches umgehen. S1e wırd erstmals bezeugt
Urc C1e Synode V(CHL raga C1e chese Praxıs ber zurüuückweıst. Ebenso WIEe spater
(10906) Urc e Synode VL ermoni! Angewendet wurde e Intınctio iınsbesondere be1ı
der Kranken- Un Sterbendenkommunı10n. Vel Jungmann. MISSaFUumM Sollemnia. Äine
genetische Erkldrung der rOomiIischen Messe. Wien Auff. 71949 466-467

A Rıtenkongregatıion, Instruktion Fucharısticum mysterı1um, 25 Maı 1967 Nrn. 31
AAS (1967) 558-559; Kongregatıon üre Sakramentenordnung, Instruktion Immen-
AA carıtatıs, Januar 1973 Nr. AAS 65 (1973) 267-)2658
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Ausdrücklich zugelassen ist bei der Kommunion unter beiderlei Gestalt die 
„Form des Eintauchens“, also die Intinktion der Hostie in den Kelch.34

In den diözesanen Regelungen wird die communio sub utraque jedoch 
als Ausnahme von der Regel beschrieben, nach der die Laien nur unter einer 
Gestalt kommunizieren. Die Bedingungen für die Ausnahmepraxis sehen zu-
meist kleine Gruppen in kleinen Gemeinden, Ordensmessen usw. oder auch 
nur die Brautleute im Rahmen der Brautmesse vor.

Der „Kelchentzug“ bzw. die Kommunion unter nur einer Gestalt bleibt 
jedenfalls als regelmäßige und allgemein übliche gottesdienstliche Praxis ein 
konfessionelles Kennzeichen der römisch-katholischen Kirche. Aber auch 
nach den Entscheidungen der erwähnten Instruktion stellt die communio 
sub utraque ausdrücklich eine Spendeform dar, wodurch „den Gläubigen die 
Fülle des Zeichens des eucharistischen Mahles reicher vor Augen gestellt 
werde“.

In der Allgemeinen Einführung in das Römische Messbuch 2002 wird die 
Austeilung unter beiderlei Gestalt ausdrücklich als „sehr wünschenswert“ be-
zeichnet. Man beachte jedoch, dass dies nicht mit einsetzungs und stiftungs-
gemäßer Sakramentsverwaltung, sondern damit begründet wird, dass durch 
den Empfang beider Gestalten die „Teilhabe an dem Opfer“ klarer erscheine: 

„85. Sehr wünschenswert ist es, dass die Gläubigen, so wie es auch der 
Priester selbst zu tun hat, den Leib des Herrn von den Hostien empfangen, 
die in derselben Messe konsekriert worden sind, und bei den vorgesehenen 
Anlässen (vgl. Nr. 283) am Kelch teilhaben. Auf diese Weise soll die Kommu-
nion auch durch die Zeichen klarer als Teilhabe an dem Opfer erscheinen, das 
gerade gefeiert wird.35

Zur Form der Kelchkommunion erscheint in der Allgemeinen Einführung 
auch wieder die von der 4. Synode von Braga verworfene Löffelkommunion. 

„245. Das Blut des Herrn kann man empfangen, indem man unmittelbar 
aus dem Kelch trinkt, oder durch Eintauchen der Hostie oder mit einem Röhr-
chen beziehungsweise mit einem Löffel.“

34 Die Intinctio war außerhalb Roms mancherorts (Jungmann) ein dritter Ausweg, um die mit 
der Furcht vor dem Verschütten, der nötigen Menge Weins und hygienischen Bedenken ver-
bundenen Austeilung des (Gemeinschafts-) Kelches zu umgehen. Sie wird erstmals bezeugt 
durch die 3. Synode von Braga (675), die diese Praxis aber zurückweist. Ebenso wie später 
(1096) durch die Synode von Clermont. Angewendet wurde die Intinctio insbesondere bei 
der Kranken- und Sterbendenkommunion. Vgl. J.A. Jungmann. Missarum Sollemnia. Eine 
genetische Erklärung der römischen Messe. Wien 2. Aufl. 1949. Bd. 2. S. 466-467.

35 HL. Ritenkongregation, Instruktion Eucharisticum mysterium, 25. Mai 1967, Nrn. 31, 32: 
AAS 59 (1967) 558559; HL. Kongregation für die Sakramentenordnung, Instruktion Immen-
sae caritatis, 29. Januar 1973, Nr. 2: AAS 65 (1973) 267268.
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Exkurs Hygliene, Gesundheıt
un rıtuelle ommunilongestaltung

Dass „1m Miıttelalter“ Fragen der Hygıene auch als Gesundheitsvorsorge
keıne spielten und solche edanken völlıg unbekannt SC WESCLH se1en, ist
e1ne grobe Verzeichnung der VWırklıchkeit. Ängste VOLr Seuchen., Krankheıt,
VOr Pestilenz und Ansteckung mıt todbriıngenden „Mıasmen“, dıe 111a überall
vermutete, allgegenwärtig. Es g1bt viele Belege für Anordnungen, Ver-
und (reboate 1m 1C auf e1ne Verbesserung VOr em der etädtischen Hygıiene
Miıt ach heutigen Malistäben TEe111C außerst geringem Eftekt Das ist VOLr

em auch adurch erklären. dass Krankheıtsursachen und Übertragungs-
WERC 1m Wesentlıchen nıcht ekannt

In ULLSCICININ /usammenhang stellt sıch dıe (Rand-)Frage, ob der Kelchentzug
möglıcherweıse bereıts schon ın trüheren Jahrhunderten mıt hygienısch-medi-
zınıschen Überlegungen begründet wurde. Man egegnet dieser Argumenta-
tion gerade auch ktuell Z£WAadl immer wıeder., insbesondere in volkstümlıchen
oder populärwıssenschaftliıchen Schrıften bzw. den Medien. Jedoch scheıint U

sıch 1eTr anachronıstische Eıntragungen handeln. dıe heutige Wahrneh-
IHNUNSCH in dıe edanken- und Grefuhlswe früuherer Jahrhunderte überträgt,
dıe aber lıturgiegeschichtlich nıcht haltbar und elegbar sInd.>©

Fuür den sogenannten Kelchentzug sınd. WLLE überhaupt, 1LLUT ın SdH7Z ger1n-
SC aße hygienısch-medizinische Rücksichten verantwortlich machen.
Jedenftalls sınd ın den einschlägıgen lıturgıschen Standardwerken. dıe auf rel-
chem Quellenstudıum basıeren, hıerzu keıne Hınweise en

Dass hygienısch-medizinische (ıründe be1 der rıtuellen Kommuniongestal-
tung keıne gespielt aben., obwohl dıes ach heutigen Gesichtspunkten
anzunehmen wWare., lässt sıch auch Rıtus der Händewaschung und der Ent-
wıcklung V Oll der und- ZUX Handkommunıioen verdeutlichen:

Es geht nämlıch in en Fällen, also beım Kelchentzug ebenso WI1e be1 den
rıtuellen Händewaschungen und be1 der Eınführung der Mundkommunion.,
VOr em anderen immer einen der „heıilıgen ater1e“ AdHSCINCSSCHEL Um:-
SdHE mıt den konsekrtIierten en Iso symbolısch-kultische Reimbheıt
und nıcht Hygıiene ach heutigen Malistäben

Handwaschungen, und Z£Wdl nıcht 1LLUT VOr dem Kommunıionempfang, s()Il-

dern allgemeın VOr dem ebet. werden bereıts in der trühkırchlichen Tradıtıo
Apostolıca des 1PPOLY VOILL Rom (3 bezeugt. Das macht CUUC dass
U sıch be1 den Waschungen vornehmlıch symbolısche Reim1igungsriten VOLr

Begınn der eılıgen Handlungen handelte .7

40 Der ıuch iImmer wıeder genannte Weınmangel alg TUN« ür den Kelchentzug INAE durchaus
regıonal e1ne verstarkende gespielt en.

A / Vel Jungmann. MIsSsSarum Sofllemnia. Fine genetische Erkldrung der rOomiIischen Messe.
Wien Auff. 71949 467
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3. Exkurs: Hygiene, Gesundheit  
und rituelle Kommuniongestaltung

Dass „im Mittelalter“ Fragen der Hygiene ‒ auch als Gesundheitsvorsorge ‒ 
keine Rolle spielten und solche Gedanken völlig unbekannt gewesen seien, ist 
eine grobe Verzeichnung der Wirklichkeit. Ängste vor Seuchen, Krankheit, 
vor Pestilenz und Ansteckung mit todbringenden „Miasmen“, die man überall 
vermutete, waren allgegenwärtig. Es gibt viele Belege für Anordnungen, Ver 
und Gebote im Blick auf eine Verbesserung vor allem der städtischen Hygiene. 
Mit nach heutigen Maßstäben freilich äußerst geringem Effekt. Das ist vor 
allem auch dadurch zu erklären, dass Krankheitsursachen und Übertragungs-
wege im Wesentlichen nicht bekannt waren. 

In unserem Zusammenhang stellt sich die (Rand)Frage, ob der Kelchentzug 
möglicherweise bereits schon in früheren Jahrhunderten mit hygienischmedi-
zinischen Überlegungen begründet wurde. Man begegnet dieser Argumenta-
tion gerade auch aktuell zwar immer wieder, insbesondere in volkstümlichen 
oder populärwissenschaftlichen Schriften bzw. den Medien. Jedoch scheint es 
sich hier um anachronistische Eintragungen zu handeln, die heutige Wahrneh-
mungen in die Gedanken- und Gefühlswelt früherer Jahrhunderte überträgt, 
die aber liturgiegeschichtlich nicht haltbar und belegbar sind.36 

Für den sogenannten Kelchentzug sind, wenn überhaupt, nur in ganz gerin-
gem Maße hygienischmedizinische Rücksichten verantwortlich zu machen. 
Jedenfalls sind in den einschlägigen liturgischen Standardwerken, die auf rei-
chem Quellenstudium basieren, hierzu keine Hinweise zu finden.

Dass hygienischmedizinische Gründe bei der rituellen Kommuniongestal-
tung keine Rolle gespielt haben, obwohl dies nach heutigen Gesichtspunkten 
anzunehmen wäre, lässt sich auch am Ritus der Händewaschung und der Ent-
wicklung von der Mund zur Handkommunion verdeutlichen:

Es geht nämlich in allen Fällen, also beim Kelchentzug ebenso wie bei den 
rituellen Händewaschungen und bei der Einführung der Mundkommunion, 
vor allem anderen immer um einen der „heiligen Materie“ angemessenen Um-
gang mit den konsekrierten Gaben. Also um symbolischkultische Reinheit 
und nicht um Hygiene nach heutigen Maßstäben.

Handwaschungen, und zwar nicht nur vor dem Kommunionempfang, son-
dern allgemein vor dem Gebet, werden bereits in der frühkirchlichen Traditio 
Apostolica des Hippolyt von Rom (3. Jhdt.) bezeugt. Das macht deutlich, dass 
es sich bei den Waschungen vornehmlich um symbolische Reinigungsriten vor 
Beginn der heiligen Handlungen handelte.37

36 Der auch immer wieder genannte Weinmangel als Grund für den Kelchentzug mag durchaus 
regional eine verstärkende Rolle gespielt haben.

37 Vgl. J.A. Jungmann. Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe. 
Wien 2. Aufl. 1949. Bd. 2. S. 461.
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Handwaschungen nıcht 1LLUT für den Priester. sondern auch für Laı-
vorgesehen. In der Karolingerzeıt (8./9 werden dıe Waschungen VOIlL

Psalmgebeten (Ps 25 12061. O; Ps 54{) 51], begleıtet, also Bıtten Herzens-
reIN1SUNG.

Von den rıtuellen Händewaschungen (von Priestern und Laı1en) hıs ZUT Ent-
wıicklung V Oll der and- ZUT Mundkommunion ist U 1LLUT e1n kurzer (Gedan-
ken-)Schritt:

Diıe Handreimigung zielt darauf ab. das Allerheıiligste 1LLUT mıt reinen Han-
den berühren. 1C dus hygienıschen (iruüunden oder Vırenangst. ondern
d u Ehrfurcht VOr dem Leı1b Chrıist1

Und dıies ist auch das Motıv. V Oll der ursprünglıch und ange eıt
uUbliıchen Handkommunıion abzurücken., da be1 jeder Berührung der eılıgen
Hostıe artıke den Händen haften Jleiıben und also eine Verunehrung des
Sakamentes erfolgt, W CLLLL solche artıke dann wıieder mıt dem Profanum in
Berührung kommen.

Heutzutage und unter dem 1INArucC VOIlL „Corona” gewınnt dıe Mundkom-
munı1o0n als vermutlıch „hygienıischste“ er eucharıstischen Spendeformen
unter anderen Gesichtspunkten CUC Bedeutung.

DiIie Konkomitanzlehre°© un: das Ilutherische Bekenntnis
Der englısche Franzıskaner und scholastısche eologe Alexander VOILL ales
185-1 ahm e1in denkerisches Problem auf., das bereıts selınen Landsmann

Anselm VOILL Canterbury (um 1033-1109) beschäftigt hatte Anselm mMusste
selIner eıt dıe Auffassung argumentıieren, mıt dem gesegnefen rot
werde 1LLUT der Le1ib Chrıstı und mıt dem gesegneten Weıln 1LLUT das Blut Chrıstı
empfangen. Hıergegen sagte Anselm. „n jedem ‚separatım' kommuni1zıierten
Element“ Se1 „Chrıstus Sd117z d cc.39

Fur diese Definition pragte Alexander VOILL ales den Begrıff der ONKO-
mıtanz. Inhaltlıch wırd dıies VOo  = TIrıdentinischen Konzıl (21 Sıtzung
aufgenommen:

953 Kapıtel Unter jeder (Grestalt wırd der ® unversehrte Chrıstus und
das wahre Sakrament empfangen. ... /Die Kommunion uUnlfer einer Gestalt
bringt die Vo Gnadenwirkung des eucharistischen Sakramentes hervor.[*0

4X Konkomiutanz, V(CHL lat OnNncomıtarı miıtbegleıten): „Der IL: T1SIUS O1g Jeweıls dem
HBrot Un dem Weıiın mı1t.  e.

U HInz, W., „Konkomiutanz“”, 1' elıg19n 1n (reschichte Un Gegenwart. Abgerufen Maı
20720 <http:/dx.dot.org/10.1163/2405-85262 reg4 SIM T2090>

AU Neuner / KOo0os. Der (1ılaube der Kırche 1n den TKunden der Lehrverku:  12Ung. Aufl
Regensburg 1971 Nr. 5O() 1729

232 Gert Kelter

Handwaschungen waren nicht nur für den Priester, sondern auch für Lai-
en vorgesehen. In der Karolingerzeit (8./9. Jhdt.) werden die Waschungen von 
Psalmgebeten (Ps. 25 [26], 6; Ps 50 [51], 9) begleitet, also Bitten um Herzens-
reinigung.

Von den rituellen Händewaschungen (von Priestern und Laien) bis zur Ent-
wicklung von der Hand zur Mundkommunion ist es nur ein kurzer (Gedan-
ken-)Schritt:

Die Handreinigung zielt darauf ab, das Allerheiligste nur mit reinen Hän-
den zu berühren. Nicht aus hygienischen Gründen oder Virenangst. Sondern 
aus Ehrfurcht vor dem Leib Christi.

Und genau dies ist auch das Motiv, von der ursprünglich und lange Zeit 
üblichen Handkommunion abzurücken, da bei jeder Berührung der heiligen 
Hostie Partikel an den Händen haften bleiben und also eine Verunehrung des 
Sakamentes erfolgt, wenn solche Partikel dann wieder mit dem Profanum in 
Berührung kommen.

Heutzutage und unter dem Eindruck von „Corona“ gewinnt die Mundkom-
munion als vermutlich „hygienischste“ aller eucharistischen Spendeformen 
unter anderen Gesichtspunkten neue Bedeutung. 

4. Die Konkomitanzlehre38 und das lutherische Bekenntnis

Der englische Franziskaner und scholastische Theologe Alexander von Hales 
(1185-1245) nahm ein denkerisches Problem auf, das bereits seinen Landsmann 
Anselm von Canterbury (um 10331109) beschäftigt hatte. Anselm musste zu 
seiner Zeit gegen die Auffassung argumentieren, mit dem gesegneten Brot 
werde nur der Leib Christi und mit dem gesegneten Wein nur das Blut Christi 
empfangen. Hiergegen sagte Anselm, „in jedem ‚separatim‘ kommunizierten 
Element“ sei „Christus ganz da“.39

Für diese Definition prägte Alexander von Hales den Begriff der Konko-
mitanz. Inhaltlich wird dies vom Tridentinischen Konzil (21. Sitzung 1562) 
aufgenommen:

„3. Kapitel: Unter jeder Gestalt wird der ganze, unversehrte Christus und 
das wahre Sakrament empfangen. [..] [Die Kommunion unter einer Gestalt 
bringt die volle Gnadenwirkung des eucharistischen Sakramentes hervor.]40

38 Konkomitanz, von lat. concomitari (= mitbegleiten): „Der ganze Christus folgt jeweils dem 
Brot und dem Wein mit.“

39 Hinz, W., „Konkomitanz“, in: Religion in Geschichte und Gegenwart. Abgerufen am 8. Mai 
2020 <http://dx.doi.org/10.1163/2405-8262_rgg4_SIM_12090>

40 J. Neuner / H. Roos. Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. 12. Aufl. 
Regensburg 1971. Nr. 590 / DS 1729.
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Diıe Konkomitanzlehre besagt vollständıg dıe „Mitfolge“ der integra-
len (regenwart des Grottmenschen Jesus Chrıstus mıt dem. WdS 1m eılızen
Abendmahl Ta der Konsekrationsworte gegenwärtig ist. Das e1 Miıt dem
Leıb ist auch das Blut (und umgekehrt) SOWI1Ee gele und Grottheıt gegeben.“!

Diese TE sıch ist nıcht der /Zielpunkt der reformator1ıschen Krıtık,
sondern der Mıssbrauch dieser TE ZUX Begründung der Kelchentziehung.

In den Schmalkaldıschen rtiıkeln, dıe 557 ursprünglıch als Grundlage für
dıe Verhandlungen zwıschen Reformkatholiıken und Altgläubigen be1 eiInem
V Oll aps Paul LLL ach Mantua einberutenen Kaonzıl dıenen sollten,“*4 e1 U

dazu:
„Man soll U I das Altarsakrament., GK | nıcht 1LLUTL unter e1ner (Grestalt geben

Wır edurien der en Wıssenschaft nıcht., dıe UlLLS ehrt. dass unter einer
(Grestalt vıiel ist WI1Ee unter beıder. WI1Ee UlLLS dıe Sophısten und das Konzıl
Konstanz lehren Denn auch W CLLLL U wahr ware., dass U unter e1ner vıiel ist
als unter beıder, ist doch dıe e1ne (Grestalt nıcht dıe Ordnung und FEın-
setzung, dıe Chrıistus gestiftet und eiohlen hat Und besonders verdammen
und verfluchen WIT ın (1ottes Namen dıejen1gen, dıe nıcht 1LLUT 21 (Grestalten
unterlassen. sondern S1e auch Sd117z selbstherrlich verbıieten, verdammen., als
Ketzere1l äastern und sıch damıt und über Chrıstus. (S1C!) Herr und
(ott, tellen UuS W“ 45

In dieser We1lse wırd immer wıieder einmal argumentiert: Man bestreıtet
e1ne TE nıcht ausdrücklıch. rTaum! dıe Möglıichkeıt der Schriftgemäßheıt der
TE e1n, aber zieht selbst keıne oder SdL1Z andere Konsequenzen daraus als
dıe (Jegner. Verworten wırd dann nıcht explızıt dıe ehre. sondern dıe alschen
Schlussfolgerungen für dıe Praxı1s: „Denn auch WLLE U wahr Ware

Sa verhält U sıch. e1in anderes e1spie HCL, auch in der rage, b
Marıa (und dıe Heılıgen) 1m Hımmel für dıe Kırche beten

Ja, gestehen U dıe Vertasser der pologıe der den (regnern Z b
‚„ 11U1) gleich Marıa, dıe Mutter (rottes., für dıe Kırchen bıttet. ist doch das
viel. dal3 S1e€ SO den Tod überwınden., da S1e uLLS für der oroßen (rewalt des
Satans ehüten SO Denn WdS Ware Chrıstus noT, WLLE 44 Und welıter.

Im 1C auf dıe Konkomitanzlehre geht U nıcht den „ SUHZCH FI8S-
.  {uUS”, der nıcht bestrıtten wırd, sondern das ,  UF Sakrament‘“, das Urc
den Kelchentzug verstüummelt WIrd.

AJ
Vel JOorissen. Lemma Konkomiitanz. 11 LIhK Aufl Freiburg 2006 Sp. 263
Das Kaoanzıl fand nıcht Sstal  ‚ SsOonNdern Lral ersti ah 1545 annn ber 1n Trıent ınd hne Beteıilı-
S ULE der Reformkatholıken,

A BSLK 451 311 ach! Unser (1slaube Dhe Bekenntnisschrıiften der evangelısch-Ilutherischen
Kırche (ıuterslioh Aufl 2013 471

AA BSLK 322  „ 15ff.
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Die Konkomitanzlehre besagt vollständig die „Mitfolge“ der integra-
len Gegenwart des Gottmenschen Jesus Christus mit dem, was im Heiligen 
Abendmahl kraft der Konsekrationsworte gegenwärtig ist. Das heißt: Mit dem 
Leib ist auch das Blut (und umgekehrt) sowie Seele und Gottheit gegeben.41

Diese Lehre an sich ist nicht der Zielpunkt der reformatorischen Kritik, 
sondern der Missbrauch dieser Lehre zur Begründung der Kelchentziehung.

In den Schmalkaldischen Artikeln, die 1537 ursprünglich als Grundlage für 
die Verhandlungen zwischen Reformkatholiken und Altgläubigen bei einem 
von Papst Paul III. nach Mantua einberufenen Konzil dienen sollten,42 heißt es 
dazu:

„Man soll es [das Altarsakrament, GK] nicht nur unter einer Gestalt geben. 
Wir bedürfen der hohen Wissenschaft nicht, die uns lehrt, dass unter einer 
Gestalt so viel ist wie unter beider, wie uns die Sophisten und das Konzil zu 
Konstanz lehren. Denn auch wenn es wahr wäre, dass es unter einer so viel ist 
als unter beider, so ist doch die eine Gestalt nicht die ganze Ordnung und Ein-
setzung, die Christus gestiftet und befohlen hat. Und besonders verdammen 
und verfluchen wir in Gottes Namen diejenigen, die nicht nur beide Gestalten 
unterlassen, sondern sie auch ganz selbstherrlich verbieten, verdammen, als 
Ketzerei lästern und sich damit gegen und über Christus, unser (sic!) Herr und 
Gott, stellen usw.“43

In dieser Weise wird immer wieder einmal argumentiert: Man bestreitet 
eine Lehre nicht ausdrücklich, räumt die Möglichkeit der Schriftgemäßheit der 
Lehre ein, aber zieht selbst keine oder ganz andere Konsequenzen daraus als 
die Gegner. Verworfen wird dann nicht explizit die Lehre, sondern die falschen 
Schlussfolgerungen für die Praxis: „Denn auch wenn es wahr wäre …“

So verhält es sich, um ein anderes Beispiel zu nennen, auch in der Frage, ob 
Maria (und die Heiligen) im Himmel für die Kirche beten.

Ja, so gestehen es die Verfasser der Apologie der CA den Gegnern zu, ob 
„nun gleich Maria, die Mutter Gottes, für die Kirchen bittet, so ist doch das zu 
viel, daß sie sollt den Tod überwinden, daß sie uns für der großen Gewalt des 
Satans behüten sollt. Denn was wäre Christus not, wenn …“44 Und so weiter.

Im Blick auf die Konkomitanzlehre geht es nicht um den „ganzen Chris-
tus“, der nicht bestritten wird, sondern um das „ganze Sakrament“, das durch 
den Kelchentzug verstümmelt wird.

41 Vgl. H. Jorissen. Lemma Konkomitanz. in: LThK 6. 3. Aufl. Freiburg 2006. Sp. 263.
42 Das Konzil fand nicht statt, sondern trat erst ab 1545, dann aber in Trient und ohne Beteili-

gung der Reformkatholiken, zusammen.
43 BSLK 451, 3ff nach: Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelischlutherischen 

Kirche. Gütersloh 2. Aufl. 2013. S. 421.
44 BSLK 322, 15ff.



1A4 ert Kelter

Man mMuUuSSe den OTtUus (Chrıstus) Ssub Ulld untersche1iden VOILL der COMMUNIO
Ssub Ulld, betont (runther Wenz in se1lNer Theologıe der Bekenntnisschriften.
Be1 Luther und in den Bekenntnisschriften E1 „„das Maotıv der Ablehnung der
Konkomitanzlehre nıcht dıe sachlıche Bestreitung des O{lUS ın Ulld specı1e““.
Entschieden abgewıiesen werde „alleın dıe ıhr nachträglıch zugedachte Funk-
tıon, den stıftungswıdrıgen Kelchentzug legıtimı1eren.“ P

In den Schmalkaldıschen rtiıkeln, dıe sıch ZU ema „beıiderle1 (Grestalt
des Abendmahles“‘ explızıt mıt der Konkomuitanzlehre auseinandersetzen. wırd
auch CUULC. WdS dıe Kuitik 1m tiefsten Sinne leıtet. Natürlıch ist den £10T7-
matoren bewusst und bekannt, dass der Kelchentzug auch gele1tet WAadl V Oll

Partıkelfurcht bZzw. e1ner vielleicht auch überste1gerten Hochachtung und
erehrung der „heıilıgen ater1e““ oder hygienischen edenken oder ngs VOLr

Ansteckung.
Als ogroßes Ärgernis wurde das Laienkelchverbo auch aufgefasst, we1l

in ıhm e1n Symbol der römıschen Priesterherrschaft er dıe (ew1lsSssen der
Gläubigen) gesehen wurde. ber weder ursprünglıch einmal „gut gemeımte“
oder nachvaoallziehbare (irunde och das damals aKtuelle und dıe emotionale
ene bestimmende kırchenpolıtische Ärgernis sınd maßgeblıch.

Der Kelchentzug als Symbol für e1ine abzulehnende „Priesterherrschatt“
konnte aber auch amtstheologıisch begründet werden: Im gesamten Mıttelalter,
das Urc seltene Kommunıion der Laı1en auc unter e1ner esta epragt WAdl,
wurde theologısc mıt dem Argument der „Vertretung” operIıert: Der Priester
stehe Ja als >5  aup der (rTemenmde““ ar. Seine Kommunı1on erfolge er
ogrundsätzlıch vertretungswe1se für dıe (1 meı1nde.
er VOILL Regensburg (gestorben sagt VOoO  = kommuni1zıerenden

Priester: „spiset sıch der sele und uLLS alle‘“‘ 46
Diese Auffassung tührte weıt, dass Priester auch dıe Krankenkommun1-
„stellvertretend“ für dıe Kranken empfingen. 1ıne Praxıs, dıe e1ne Trierer

Synode VOILL 227 dann ausdrücklich verboten hat.4/
Es ist schwer glauben, aber OIIenDar wahr: In der Evangelısch-Lu-

therıschen Kırche in en ELK1B) tejert dıe stellvertretende Kommunıon
des Priesters bZzw. der Priesterin unter Verwels auf OVI! 194c traurıge Ur-
eständ

Im (rTemenindebrıe der Freiburger ELK1B-Gemeıinde en sıch ın C1-
1LLCI Laste der Hygıenemalinahmen unter anderem auch olgende Hınwelise:
„Abendmahl darf vorläufig 1LLUTL ohne Austeıilung gefte1iert werden. aber dıe
(r1Temeı1nde annn U innerlıch mıtteliern. Gegebenenfalls Abendmahl

A Wenz. Theologıe der Bekenntnıisschrıiften der evangelısch-Ilutherischen Kırche Her-
ın/ New ork 1996 637

249 ach Jungmannhn, a.a.() 443 Fulßnote
AF Vel Jungmann. a.a.0 443
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Man müsse den totus (Christus) sub una unterscheiden von der communio 
sub una, betont Gunther Wenz in seiner Theologie der Bekenntnisschriften. 
Bei Luther und in den Bekenntnisschriften sei „das Motiv der Ablehnung der 
Konkomitanzlehre nicht die sachliche Bestreitung des totus in una specie“. 
Entschieden abgewiesen werde „allein die ihr nachträglich zugedachte Funk
tion, den stiftungswidrigen Kelchentzug zu legitimieren.“45

In den Schmalkaldischen Artikeln, die sich zum Thema „beiderlei Gestalt 
des Abendmahles“ explizit mit der Konkomitanzlehre auseinandersetzen, wird 
auch deutlich, was die Kritik im tiefsten Sinne leitet. Natürlich ist den Refor-
matoren bewusst und bekannt, dass der Kelchentzug auch geleitet war von 
Partikelfurcht bzw. einer – vielleicht auch übersteigerten ‒ Hochachtung und 
Verehrung der „heiligen Materie“ oder hygienischen Bedenken oder Angst vor 
Ansteckung. 

Als großes Ärgernis wurde das Laienkelchverbot auch aufgefasst, weil 
in ihm ein Symbol der römischen Priesterherrschaft (über die Gewissen der 
Gläubigen) gesehen wurde. Aber weder ursprünglich einmal „gut gemeinte“ 
oder nachvollziehbare Gründe noch das damals aktuelle und die emotionale 
Ebene bestimmende kirchenpolitische Ärgernis sind maßgeblich. 

Der Kelchentzug als Symbol für eine abzulehnende „Priesterherrschaft“ 
konnte aber auch amtstheologisch begründet werden: Im gesamten Mittelalter, 
das durch seltene Kommunion der Laien (auch unter einer Gestalt) geprägt war, 
wurde theologisch mit dem Argument der „Vertretung“ operiert: Der Priester 
stehe ja als „Haupt der Gemeinde“ am Altar. Seine Kommunion erfolge daher 
grundsätzlich vertretungsweise für die ganze Gemeinde. 

Berthold von Regensburg (gestorben 1272) sagt vom kommunizierenden 
Priester: er „spîset sich an der sêle und uns alle“.46

Diese Auffassung führte so weit, dass Priester auch die Krankenkommuni-
on „stellvertretend“ für die Kranken empfingen. Eine Praxis, die eine Trierer 
Synode von 1227 dann ausdrücklich verboten hat.47 

Es ist schwer zu glauben, aber offenbar wahr: In der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Baden (ELKiB) feiert die stellvertretende Kommunion 
des Priesters bzw. der Priesterin unter Verweis auf „Covid 19“ traurige Ur-
ständ.

Im Gemeindebrief der Freiburger ELKiBGemeinde finden sich in ei-
ner Liste der Hygienemaßnahmen unter anderem auch folgende Hinweise: 
„Abendmahl darf vorläufig nur ohne Austeilung gefeiert werden, aber die 
Gemeinde kann es innerlich mitfeiern. (…) Gegebenenfalls findet Abendmahl 

45 G. Wenz. Theologie der Bekenntnisschriften der evangelischlutherischen Kirche. Bd. 1. Ber-
lin/New York 1996. S. 637.

46 Nach Jungmann, a.a.O. S. 443, Fußnote 29.
47 Vgl. Jungmann. a.a.O. S. 443. 
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estellvertretend Urc dıe Pfarrerın ar sta ohne Austeıilung dıe (1e-
me1nde ““4$

Be1 em Respekt für dıe derzeıt gelobte Kreatıvıtät: Diese Praxıs otellt
eiınen theologıiefreien ucC in mıttelalterliches Wınkelmessetum dar. Miıt
einer chrıft- und einsetzungsgemäßen Abendmahlsteıier hat das nıchts
tun

Es geht Luther und den Reformatoren darum., dass in ehre, (rottesdienst
und kırchlicher Praxıs. insbesondere aber 1m 1C aufdıe sakramentalen (ma-
denmıiıttel, alleın dıe tıftung und Einsetzung Chrıstı Geltung beanspruchen
dartf. Und SONS nıchts. Es geht, WI1Ee U in den Schmalkaldıschen TUiKelIn hıeß.

dıe UFEZ! Ordnung und Linselzung:
„Denn auch WLLE U wahr ware., dass U unter e1ner vıiel ist als unter

beıder., ist doch dıe e1ne (Grestalt nıcht dıe Ordnung und Einsetzung,
dıe Chrıistus gestiftet und eiohlen hat.““?

An dıe Ordnung und Eiınsetzung ist dıe Gewılissheıt gekoppelt, auch
das Sakrament Chrıstı empfangen und nıchts anderes.

In der Konkordienforme (FC VIL) wırd betont. dass 111a 1LLUTL dann,
WLLE dıe Aktıon des Abendmahls, WI1e S1e VOILL Chrıstus geordnet wurde.
gehalten wırd. überhaupt mıt Gewıissheıit VOILL einem Sakrament sprechen kön-

Diese tota actıo umtasst alles. VOoO  = Nehmen des Brotes und Welnes über
das Segnen und Austeılen. mpfangen des Brotes und Weılnes (Kelches) bıs
ZU Verkündıigen V Oll des Herrn Tod

ratiıonem sacrament1 exIira USUIl Chrıisto instıtutum oder
ira actıonem dıyınıtus instıtutam.“>9

Hart klıngt das Fazıt „Das W d1L1L. 111a dıe tıftung Chrıstı nıcht hält.
WI1Ee CL geordnet hat, ist U e1in Sakrament.“>!

Luthers Haltung ZUr pendung sSub una speclie
Obwohl für dıe evangelısch-lutherische Kırche 1LLUL verbindlıiıche Geltung be-
anspruchen kann., WdS dıe Heılıge chrıft aussagt und dıe Bekenntnisschrıiften
eshalb auftnehmen und als schrıftgemäße TE bezeugen, wırd in der rage
der Abendmahlsspendung unter 1LLUT e1ner (restalt>* auch der Reforma-
tor Martın Luther herangezogen, belegen, dass U sıch in dieser rage

AX (Gemenndebrıef, Maı/Junı 2020 https://freiburg.elkib.de/images/gemeindebriefe/
AU

gemeindebrief-mai-juni-2020.pd}
BSLK 451 311 ach! Unser (1slaube Dhe Bekenntnisschrıiften der evangelısch-Ilutherischen
Kırche, (iutersloh Aufl 2013 471

() BSLK 1001 HMT
BSLK 1001 10,f.  5-

S Und nıcht 11L 1n c1eser rage
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stellvertretend durch die Pfarrerin am Altar statt, ohne Austeilung an die Ge-
meinde.“48

Bei allem Respekt für die derzeit so gelobte Kreativität: Diese Praxis stellt 
einen theologiefreien Rückfall in mittelalterliches Winkelmessetum dar. Mit 
einer schrift- und einsetzungsgemäßen Abendmahlsfeier hat das nichts zu 
tun.

Es geht Luther und den Reformatoren darum, dass in Lehre, Gottesdienst 
und kirchlicher Praxis, insbesondere aber im Blick auf die sakramentalen Gna-
denmittel, allein die Stiftung und Einsetzung Christi Geltung beanspruchen 
darf. Und sonst nichts. Es geht, wie es in den Schmalkaldischen Artikeln hieß, 
um die ganze Ordnung und Einsetzung:

„Denn auch wenn es wahr wäre, dass es unter einer so viel ist als unter 
beider, so ist doch die eine Gestalt nicht die ganze Ordnung und Einsetzung, 
die Christus gestiftet und befohlen hat.“49

An die ganze Ordnung und Einsetzung ist die Gewissheit gekoppelt, auch 
das Sakrament Christi zu empfangen und nichts anderes.

In der Konkordienformel (FC SD VII) wird betont, dass man nur dann, 
wenn die ganze Aktion des Abendmahls, wie sie von Christus geordnet wurde, 
gehalten wird, überhaupt mit Gewissheit von einem Sakrament sprechen kön-
ne. Diese tota actio umfasst alles, vom Nehmen des Brotes und Weines über 
das Segnen und Austeilen, Empfangen des Brotes und Weines (Kelches) bis 
zum Verkündigen von des Herrn Tod. 

„Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum oder ex-
tra actionem divinitus institutam.“50

Hart klingt das Fazit: „Das ist: wann man die Stiftung Christi nicht hält, 
wie ers geordnet hat, ist es kein Sakrament.“51

5.0 Luthers Haltung zur Spendung sub una specie

Obwohl für die evangelisch-lutherische Kirche nur verbindliche Geltung be-
anspruchen kann, was die Heilige Schrift aussagt und die Bekenntnisschriften 
deshalb aufnehmen und als schriftgemäße Lehre bezeugen, wird in der Frage 
der Abendmahlsspendung unter nur einer Gestalt52 gerne auch der Reforma-
tor Martin Luther herangezogen, um zu belegen, dass es sich in dieser Frage 

48 Gemeindebrief, Mai/Juni 2020, S. 5 + 6, https://freiburg.elkib.de/images/gemeindebriefe/
gemeindebrief-mai-juni-2020.pdf

49 BSLK 451, 3ff nach: Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelischlutherischen 
Kirche, Gütersloh 2. Aufl. 2013,  S. 421.

50 BSLK 1001, 7ff.
51 BSLK 1001, 10,f.
52 Und nicht nur in dieser Frage.
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letztlich eben doch e1n Adıaphoron handele. das 111a vielleicht JE ach
Sıtuation oder auch anders handhaben könne.

Tatsächlıc lässt sıch be1 Luther. WI1Ee U Ja für viele se1INer Posıtionen
TE und Praxıs der Kırche gılt. auch in der rage ach der /Zulässigkeıt der
Auste1lung des eılıgen Abendmahles unter 1LLUL einer (Grestalt dıe Gläubigen
(als Regelfall in den Greme1nnden) e1ne JEWISSE Entwicklung beschreıiben.

rst se1t dem Jahr 152255 ist diese Entwiıcklung e1ner klaren Posıtion dus5-

gereıft, dıe in der deutliıchen Ablehnung der Konkomitanzlehre und in diesem
spezliellen Kontext dann der COMMUNILO Ssub UlLld 1m beschriebenen Sinne esteht.

Allerdings nımmt Luther bereıts trüher tellung den Kelchentzug,
ohne hıerbeli aufdıe Konkomitanzlehre einzugehen. /7u erwähnen ist insbeson-
dere Nalıle chrıft „VvVon der babylonıschen Gefangenschaft der Kırche". e1ne
der trühen Hauptschrıiften der Reformatıon d u dem Jahr 520

Diıe Messe, Luther., benlnde sıch in dreıtacher Welse ın „vDabylonıscher
Gefangenschaft““. An erster Stelle nenn! e1 den Kelchentzug, gefolgt VOIlL

der Transsubstantiationslehre und dem Miıssbrauch der Messe als pfer der
Kırche

Jın Ho Kkwon referlert Luthers Tu Kuitik der COMMUNIO sub Ulld „In
sgeiInen Predigten wendet sıch Luther zuerst dıe Darreichung des end-
ma unter e1nerle1 Grestalt on in e1ner Gründonnerstagspredigt VOoO  = 28
MAarT7Z 521 (Nr. krıitisiert Luther diese erstmals unter sgeınen Passıons- und
Osterpredigten. *

Hıer macht Luther den „BOösen Greist“ aliur verantwortlich. der dem aps
den Kelchentzug eingegeben habe /7u diesem tfrühen Zeıtpunkt jedoch fügt
hınzu., U Se1 och nıcht dıe eıt gekommen, „daß IT1alls wıeder anhebe beydes

brauchen. wırth sıch. l goth. bald auch geben +655
524 erwähne Luther oft. Jın Ho Kwon, „„dass Luther, K | selbst dreı

TEe lang dıe zwelerle1 (Grestalt des Abendmahls für dıe schwachen (Tewlssen
gepredigt“ habe uberdem übe Luther Krıitik den Wıttenberger Stitftsher-
LLL dıe das Abendmahl och unter e1nerle1 (Grestalt reichten. „In e1ner (iruüundon-
nerstagspredigt VOoO  = Drı 522 (Nr. 15) machte Luther charte Vorwürte

dıe Ablehnung des Laienkelches Luther zutfolge annn eın Bewelis für
dıe Ablehnung des Laienkelches in der gefunden werden. Daraus leıtet
Luther ab. dass diese Ablehnung dıe TE des Satans und e1ne Lästerung (10t-
tes ist. (10 11L, /Ü. /-9; /0., 21-2 7 /1,. 10-12)“>6

A ach: Kramer. Gegenwärtige Abendmahlsordnung 1n der Evangelıschen Kırche 1n
Deutschland. Ius Fkeclesiasticum übıngen 1973 untier Berufung auf andere.

/ Iın Ho KWwWwon. T1SIUS PLO nobıs. Fıne Untersuchung Luthers Passıons- Un Osterpredig-
ten ıs Z U Jahr 1530 el Kıeler Theologıische el Uunster 20058 1272

5

SO
Iın Ho KWwWwon. T1SIUS PIO nobıs. a.a.0 1272
Iın Ho KWwWwon. T1SIUS PIO nobıs. a.a.0 1272
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letztlich eben doch um ein Adiaphoron handele, das man – vielleicht je nach 
Situation ‒ so oder auch anders handhaben könne. 

Tatsächlich lässt sich bei Luther, wie es ja für viele seiner Positionen zu 
Lehre und Praxis der Kirche gilt, auch in der Frage nach der Zulässigkeit der 
Austeilung des Heiligen Abendmahles unter nur einer Gestalt an die Gläubigen 
(als Regelfall in den Gemeinden) eine gewisse Entwicklung beschreiben. 

Erst seit dem Jahr 152253 ist diese Entwicklung zu einer klaren Position aus-
gereift, die in der deutlichen Ablehnung der Konkomitanzlehre und in diesem 
speziellen Kontext dann der communio sub una im beschriebenen Sinne besteht.

Allerdings nimmt Luther bereits früher Stellung gegen den Kelchentzug, 
ohne hierbei auf die Konkomitanzlehre einzugehen. Zu erwähnen ist insbeson-
dere seine Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“, eine 
der frühen Hauptschriften der Reformation aus dem Jahr 1520. 

Die Messe, so Luther, befinde sich in dreifacher Weise in „babylonischer 
Gefangenschaft“. An erster Stelle nennt er dabei den Kelchentzug, gefolgt von 
der Transsubstantiationslehre und dem Missbrauch der Messe als Opfer der 
Kirche.

Jin Ho Kwon referiert Luthers frühe Kritik an der communio sub una so: „In 
seinen Predigten wendet sich Luther zuerst gegen die Darreichung des Abend-
mahls unter einerlei Gestalt. Schon in einer Gründonnerstagspredigt vom 28. 
März 1521 (Nr. 8) kritisiert Luther diese erstmals unter seinen Passions und 
Osterpredigten.“54

Hier macht Luther den „Bösen Geist“ dafür verantwortlich, der dem Papst 
den Kelchentzug eingegeben habe. Zu diesem frühen Zeitpunkt jedoch fügt er 
hinzu, es sei noch nicht die Zeit gekommen, „daß mans wieder anhebe beydes 
zu brauchen, wirth sich, will goth, bald auch geben …“55

1524 erwähne Luther oft, so Jin Ho Kwon, „dass er [Luther, GK] selbst drei 
Jahre lang die zweierlei Gestalt des Abendmahls für die schwachen Gewissen 
gepredigt“ habe. Außerdem übe Luther Kritik an den Wittenberger Stiftsher-
ren, die das Abendmahl noch unter einerlei Gestalt reichten. „In einer Gründon-
nerstagspredigt vom 17. April 1522 (Nr. 15) machte Luther scharfe Vorwürfe 
gegen die Ablehnung des Laienkelches. Luther zufolge kann kein Beweis für 
die Ablehnung des Laienkelches in der Bibel gefunden werden. Daraus leitet 
Luther ab, dass diese Ablehnung die Lehre des Satans und eine Lästerung Got-
tes ist. (10 III, 70, 79; 70, 2127; 71, 1012)“56

53 Nach: A. Krämer. Gegenwärtige Abendmahlsordnung in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Ius Ecclesiasticum Bd. 16. Tübingen 1973. S. 41 unter Berufung auf andere.

54 Jin Ho Kwon. Christus pro nobis. Eine Untersuchung zu Luthers Passions- und Osterpredig-
ten bis zum Jahr 1530. Reihe: Kieler Theologische Reihe Bd. 7. Münster 2008. S. 122.

55 Jin Ho Kwon. Christus pro nobis. a.a.O. S. 122.
56 Jin Ho Kwon. Christus pro nobis. a.a.O. S. 122.
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5. 7 Luthers Antwort auf
„fünf Fragen IMN Betreff des (Jenusses des eiligen Abendmahles  “

53() beantwortet Luther einem tüurstlıchen Beıichtvater beım Reichstag V Oll

ugsburg „tfünf Fragen in Betreff des (JenNUusSses des eılıgen Abendmahles*>57.
Luthers Antworten fassen se1INe Haltung, der testgehalten hat. pragnan'
und 1m Übrigen überraschend zeıtakKktue

Ob U verboten sel. das Sakrament 1LLUTL unter der (Grestalt des Brotes ILD -
fangen und nıcht d u dem e1cC trınken. da dıe elchkommunıion
vielen (Jrten verboten ge1°?
Ob U VOr (1ott entschuldıgt sel. das Sakrament 1LLUT unter einer (Grestalt
empfangen, WLLE e1in Priester eiınem den e1cC nıcht reichen wolle. oder b
‚„CI welıter ziehen soll. da man’s ıhm g1bt‘?
Ob 111a das Sakrament e1ml11cC „1n der Kkammer“ nehmen uürte. ohne
dıes Ööftentlich bekennen?
Ob 111a unter erufung darauf, der ÖObrigkeıt nıcht ungehorsam werden
wollen (!) 1LLUL unter e1inerleı (Grestalt kommuni1zleren urie und dıes eiınen
dann VOIL (1ott entschuldıge?
Ob U denn ausreıiche. 1LLUTL eine (Grestalt des Sakramentes empfangen,
‚„ WCLLEL einer nıcht besonders Verlangen hätte., 21 Grestalten empfan-
gen ”
ach e1ner leicht enervıert klıngenden Eingangsbemerkung>® antwortet

Luther

Wenn jemand JEWISS dass der Emptang des Sakramentes ın beıderle1
(Grestalt e1ne göttlıche Ordnung und e1n göttlıcher Befehl sel. und dass dıe
COMMUNIO Ssub Ulld dıe göttlıche Ordnung und den ogöttlıchen Befehl
sel, darf keıne Rücksicht darauf nehmen. dass der Kelchempfang verbo-
ten SEe1 TUN! Man L11US5S (1ott mehr gehorchen als den Menschen.

Wer in dieser rage och unw1ıssend oder och nıcht e1ner klaren
Gew1ißheıt gelangt sel. der SO sıch kundıg machen., lernen und ane1gnen,
WdS dıe Ordnungen Chrıstı besagen „Denn e1in Chrıist mul3 dıe Ordnungen
Chrıstı. SeINES Herrn, kennen.“?*

Wenn eiınem der e1C versagt wırd. SO 111a das Sakrament nıcht unter
e1nerleı (restalt empfangen, sondern orthın gehen, 111a U unter be1-
derleı (Grestalt en ann.

Wo dıies aber nıcht möglıch sel. Luther fort. da E1 U besser. das

N / Tuther ntwort auf füunf Fragen 1n Betreff des (J1enNuUusses des eılıgen Abendmahles ÄN
eınen füurstlichen Beıichtvater 1 Reıichstage Augbsurg 1530 Sp. 8-)

X „Warum ANLWOTTEeL Ihr FEuch nıcht selhest auf e miıch gerichteten Fragen? och TL legt
SCIIL dem untauglıchen (Ichsen elınen Sattel auf.“® Sp. 08

U Sp. R
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5.1 Luthers Antwort auf  
„fünf Fragen in Betreff des Genusses des heiligen Abendmahles“

1530 beantwortet Luther einem fürstlichen Beichtvater beim Reichstag von 
Augsburg „fünf Fragen in Betreff des Genusses des heiligen Abendmahles“57. 
Luthers Antworten fassen seine Haltung, an der er festgehalten hat, prägnant 
und im Übrigen überraschend zeitaktuell zusammen:
1.  Ob es verboten sei, das Sakrament nur unter der Gestalt des Brotes zu emp-

fangen und nicht aus dem Kelch zu trinken, da die Kelchkommunion an 
vielen Orten verboten sei?

2.  Ob es vor Gott entschuldigt sei, das Sakrament nur unter einer Gestalt zu 
empfangen, wenn ein Priester einem den Kelch nicht reichen wolle, oder ob 
„er weiter ziehen soll, da man’s ihm gerne gibt“?

3.  Ob man das Sakrament heimlich „in der Kammer“ nehmen dürfe, ohne 
dies öffentlich zu bekennen?

4.  Ob man unter Berufung darauf, der Obrigkeit nicht ungehorsam werden zu 
wollen (!), nur unter einerlei Gestalt kommunizieren dürfe und dies einen 
dann vor Gott entschuldige?

5.  Ob es denn ausreiche, nur eine Gestalt des Sakramentes zu empfangen, 
„wenn einer nicht besonders Verlangen hätte, beide Gestalten zu empfan-
gen“?

Nach einer leicht enerviert klingenden Eingangsbemerkung58 antwortet 
Luther:

1. Wenn jemand gewiss ist, dass der Empfang des Sakramentes in beiderlei 
Gestalt eine göttliche Ordnung und ein göttlicher Befehl sei, und dass die 
communio sub una gegen die göttliche Ordnung und den göttlichen Befehl 
sei, darf er keine Rücksicht darauf nehmen, dass der Kelchempfang verbo-
ten sei. Grund: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.

  Wer in dieser Frage noch unwissend oder noch nicht zu einer klaren 
Gewißheit gelangt sei, der solle sich kundig machen, lernen und aneignen, 
was die Ordnungen Christi besagen. „Denn ein Christ muß die Ordnungen 
Christi, seines Herrn, kennen.“59

2. Wenn einem der Kelch versagt wird, solle man das Sakrament nicht unter 
einerlei Gestalt empfangen, sondern dorthin gehen, wo man es unter bei-
derlei Gestalt haben kann. 

  Wo dies aber nicht möglich sei, fährt Luther fort, da sei es besser, das 

57 M. Luther. Antwort auf fünf Fragen in Betreff des Genusses des heiligen Abendmahles. An 
einen fürstlichen Beichtvater im Reichstage zu Augbsurg 1530. W² X, Sp. 22282231.

58 „Warum antwortet Ihr Euch nicht selbst auf die an mich gerichteten Fragen? Doch man legt 
gern dem untauglichen Ochsen einen Sattel auf.“ W² X, Sp. 2228.

59 W² X, Sp. 2229.
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Sakrament 1LLUL ge1istlıch genießen, „indem wl mıt dem (Gilauben se1n
(ew1lsSssen etärket Urc dıe Worte des Sacraments und Betrachtung des
Tn Leidens“ 99, als U 1LLUTL unter einer (Grestalt nehmen.

Luther rat 1eTr also. WdS für den aktuellen Kontext ULLSCICT Fragestel-
lung VOILL Bedeutung aKUsSCcC ZU Sakramentsverziıcht. Diıe „geıistliıche
NıeBßung“ Se1 besser als der Empfang e1InNnes Sakramentes, das dıe
Ordnungen Chrıstı gehandelt WIrd.

Chrıstus habe das Sakrament eingesetzt „„ZU eiInem öffentlıchen Amt””,
schreıbt Luther den türstliıchen Beıchtvater unter erufung auf Korıin-
ther 11, 26 Der Tod des Herrn SO verkündigt werden! Heıimlicher akKra-
mentsempfang wıderspreche er der tıftung.
Besondere Aktualıtät hat dıe vierte rage des tüurstlıchen Beıichtvaters:
Was., WLLE der Empfang des Kelches UNC. die Obrigkeit verboten wurde?
Natürlıch 1I1US5S berücksichtigt werden. dass dıe ÖObrigkeıt 53() als olıze1-
lıcher Arm der Kırche den Kelchempfang d u kırchlich-theologischen und
nıcht hygıienepolıtıschen (ıründen verboten hatte. bzw. ın Fürstbistümern
Kırche und ÖObrigkeıt iıdentisch WAädIl. Dennoch lässt sıch Luthers Antwort
aufgrun: se1INeT allgemeıngültigen Argumentatıon ohne große Abstriche
übertragen. Luther schreı1bt: „Nıemand ist damıt entschuldıgt, da ıhm Q@1-

Obrigkeıt art den e1C verbeut. als sollte uLLS 1eTr der Grehorsam
und Furcht der Strafe uLLS herausreden mögen Denn wıder (1ottes Wort soll
111a keinen Grehorsam eıisten ein1ger Creatur, denn das ware ( reatur über
(1ott gesetzt.” '

Fur Luther gılt Sd117z maßgeblıch: Das Sakrament., V Oll Chrıstus. dem
Herrn eingesetzt, dart keiıner Kreatur und in keiner We1lse kreatürlıchen
Bedingungen unterwortfen werden.

Fur dıejen1gen, dıe das Sakrament OWI1ESO 1LLUT empfangen, WLLE und we1l
S1e€ „besonderes Verlangen‘“®? danach aben., hat Luther 1LLUT den Hınwels
übrıg, denen „möchte 111a ohl lassen der einen (Grestalt alleın genugen,
das ist vıiel wen1ger senug  e

Das Sakrament Se1 SCcCHALEeDBLIC nıcht eingesetzt, damıt WIT U gebrau-
chen. JE nachdem. b WIT mehr oder wen1ger Verlangen danach en
„Sondern U soll gegeben und empfangen werden ach dem Betehl und

5( Sp. 27979
Sp. 2730

G7 SO ancher Pfarrer, der sSıch waäahrend der SS ( orona-Krıse edlich bemühte, Wege ınd
Möglıchkeıiten en. Se1nNne (1emeı1ınde uch mıt dem Altarsakrament VELSULSCIIL, MUSSTEe
irustriert feststellen, WIE leicht viele emeılndeglıeder mıt Vıdeoschaltungen, Papıerpredig-
ten USW. zufrieden zustellen bzw. WI1Ee csehr das „Kreatürliche“ (dıe tatsachlıche der
angeblıche ngs VO(H nsteckung) c1e Leute wochen- ınd monatelang V} Sakramentsemp-
fang abzuhalten vermochte.
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Sakrament nur geistlich zu genießen, „indem er mit dem Glauben sein 
Gewissen stärket durch die Worte des Sacraments und Betrachtung des 
HERrn Leidens“60, als es nur unter einer Gestalt zu nehmen.

  Luther rät hier also, was für den aktuellen Kontext unserer Fragestel-
lung von Bedeutung ist, faktisch zum Sakramentsverzicht. Die „geistliche 
Nießung“ sei besser als der Empfang eines Sakramentes, das gegen die 
Ordnungen Christi gehandelt wird.

3. Christus habe das Sakrament eingesetzt „zu einem öffentlichen Amt“, 
schreibt Luther an den fürstlichen Beichtvater unter Berufung auf 1 Korin-
ther 11, 26: Der Tod des Herrn solle verkündigt werden! Heimlicher Sakra-
mentsempfang widerspreche daher der Stiftung.

4. Besondere Aktualität hat die vierte Frage des fürstlichen Beichtvaters: 
Was, wenn der Empfang des Kelches durch die Obrigkeit verboten wurde? 
Natürlich muss berücksichtigt werden, dass die Obrigkeit 1530 als polizei-
licher Arm der Kirche den Kelchempfang aus kirchlich-theologischen und 
nicht hygienepolitischen Gründen verboten hatte, bzw. in Fürstbistümern 
Kirche und Obrigkeit identisch war. Dennoch lässt sich Luthers Antwort 
aufgrund seiner allgemeingültigen Argumentation ohne große Abstriche 
übertragen. Luther schreibt: „Niemand ist damit entschuldigt, daß ihm sei-
ne Obrigkeit so hart den Kelch verbeut, als sollte uns hier der Gehorsam 
und Furcht der Strafe uns herausreden mögen. Denn wider Gottes Wort soll 
man keinen Gehorsam leisten einiger Creatur, denn das wäre Creatur über 
Gott gesetzt.“61

  Für Luther gilt ganz maßgeblich: Das Sakrament, von Christus, dem 
Herrn eingesetzt, darf keiner Kreatur und in keiner Weise kreatürlichen 
Bedingungen unterworfen werden.

5. Für diejenigen, die das Sakrament sowieso nur empfangen, wenn und weil 
sie „besonderes Verlangen“62 danach haben, hat Luther nur den Hinweis 
übrig, denen „möchte man wohl lassen an der einen Gestalt allein genügen, 
das ist viel weniger genug.“

  Das Sakrament sei schließlich nicht eingesetzt, damit wir es gebrau-
chen, je nachdem, ob wir mehr oder weniger Verlangen danach haben. 
„Sondern es soll gegeben und empfangen werden nach dem Befehl und 

60 W² X, Sp. 2229.
61 W² X, Sp. 2230.
62 So mancher Pfarrer, der sich während der sog. Corona-Krise redlich bemühte, Wege und 

Möglichkeiten zu finden, seine Gemeinde auch mit dem Altarsakrament zu versorgen, musste 
frustriert feststellen, wie leicht viele Gemeindeglieder mit Videoschaltungen, Papierpredig-
ten usw. zufriedenzustellen waren bzw. wie sehr das „Kreatürliche“ (die tatsächliche oder 
angebliche Angst vor Ansteckung) die Leute wochen- und monatelang vom Sakramentsemp-
fang abzuhalten vermochte.
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Wort (rottes; denn der eDrauc des Sacraments selbst steht nıcht ın ULLSC-

1CI acC. och auf dem Werk. Welse oder Verlangen, sondern in (1iottes
Betehl und auf seInem Wort.““®>

Antwort Barbara Lischner
Am MAarzZ 535 schreı1ıbt Luther Barbara Lischner in reıberg. Diese hatte
Luther gefragt und lautet der 1ıte des Schreibens 9 111a das Sacra-
ment beıder (Grestalt insgeheım Hause sıch mOöge reichen lassen

Neın, antwortet Luther mıt der Begründung: „Denn mıt der Weıl moöchte
U Jjedermann wollen brauchen, da damıt dıe gemeInsame Kırche und Ver-
sammlung verlassen und wust werde®>; U doch e1in Ööftentlich und geme1n-
sl Bekenntnil soll se1n .“ 06

Wenngleıch in Sd117z anderem Kontext: Dieser Rat Luthers. auch ın Ausnah-
mezeıten nıcht auf einzelne Aspekte der stıftungsgemäßen Sakramentsfelier
verzıichten. 1eTr ist U der Aspekt der Öffentlichkeit des Verkündigungs-
charakters ach Korminther 11, 26. solche deNzıtären Praktıken nıcht dau-
erhaft einreißen lassen, hat durchaus Relevanz für manches., WdS unter
erufung auf „Krısen- und Seuchenzeıten“ ın Kırche und Gesellschaft C1-

1ngs praktızıert oder eben auch nıcht mehr praktızıert wIırd.

Zusammenfassung
Ausgangspunkt ULLSCICTI Fragestellung dıe Entscheidungen der Kırchen.
dus (iruüunden des „Gesundheıts- und Lebensschutzes“ empfehlen, auf dıe
Auste1ulung des eılıgen Abendmahles unter beıderle1 (Grestalt vorläufig VCI-

zıchten oder dıe COMMUNIO Ssub utraque verbleten.
Meıne Ausführungen versuchten darzulegen, dass der SUus Laienkelch ın

der Kırche VOILL Anfang und och ange eıt e1ne schrıftbegründete Selbst-
verständlichkeıit WAdIl.

Als wl nfrage gestellt und zunehmend abgeschafft, SCHALLEDBLIC in der abend-
ländıschen Kırche verboten wurde. Wdl das Leıitmotiv hıerfür Ehrfurcht
VOr der eılızen Materıe. also Furcht VOLr dem Verschütten des konsekrtIierten
Weıines. Hygıienische edenken spielten £e1 keıne Diıe (vielle1ic auch

G Sp. 2731
Tuther TL das Sacrament beıder (1estalt insgeheım Hause sSıch möge reichen I9as-

G5
i  = Sp. 6-2
Diıe gemeınsame Kırche ınd Versammlung verlassen Un wust: Das 1st eın Bıld. das 1
Tühjahr 20720 vIielTac. Wırklıchker geworden Ist. (1eme1ındelose „Gespenstergottesdienste””,
PCI eo übertragen der aufgezeıichnet, auf der eınen Sseıte: mehr der wenıger heimlıche
Nıschen-, Haus- ınd Wınkelgottesdienste auf der anderen Sselte.

alı Sp. T
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Wort Gottes; denn der Gebrauch des Sacraments selbst steht nicht in unse-
rer Macht, noch auf dem Werk, Weise oder Verlangen, sondern in Gottes 
Befehl und auf seinem Wort.“63

5.2 Antwort an Barbara Lischner
Am 7. März 1535 schreibt Luther an Barbara Lischner in Freiberg. Diese hatte 
Luther gefragt – und so lautet der Titel des Schreibens – „Ob man das Sacra-
ment beider Gestalt insgeheim zu Hause sich möge reichen lassen“.64

Nein, antwortet Luther mit der Begründung: „Denn mit der Weil möchte 
es jedermann so wollen brauchen, daß damit die gemeinsame Kirche und Ver-
sammlung verlassen und wüst werde65; so es doch ein öffentlich und gemein-
sam Bekenntniß soll sein.“66

Wenngleich in ganz anderem Kontext: Dieser Rat Luthers, auch in Ausnah-
mezeiten nicht auf einzelne Aspekte der stiftungsgemäßen Sakramentsfeier zu 
verzichten, hier ist es der Aspekt der Öffentlichkeit um des Verkündigungs-
charakters nach 1 Korinther 11, 26, um solche defizitären Praktiken nicht dau-
erhaft einreißen zu lassen, hat durchaus Relevanz für so manches, was unter 
Berufung auf „Krisen und Seuchenzeiten“ in Kirche und Gesellschaft neuer-
dings praktiziert oder eben auch nicht mehr praktiziert wird.

6. Zusammenfassung

Ausgangspunkt unserer Fragestellung waren die Entscheidungen der Kirchen, 
aus Gründen des „Gesundheits- und Lebensschutzes“ zu empfehlen, auf die 
Austeilung des Heiligen Abendmahles unter beiderlei Gestalt vorläufig zu ver-
zichten oder die communio sub utraque sogar zu verbieten.

Meine Ausführungen versuchten darzulegen, dass der sog. Laienkelch in 
der Kirche von Anfang an und noch lange Zeit eine schriftbegründete Selbst-
verständlichkeit war.

Als er infrage gestellt und zunehmend abgeschafft, schließlich in der abend-
ländischen Kirche sogar verboten wurde, war das Leitmotiv hierfür Ehrfurcht 
vor der heiligen Materie, also Furcht vor dem Verschütten des konsekrierten 
Weines. Hygienische Bedenken spielten dabei keine Rolle. Die (vielleicht auch 

63 W² X, Sp. 2231.
64 M. Luther. Ob man das Sacrament beider Gestalt insgeheim zu Hause sich möge reichen las-

sen. W² X, Sp. 22262227.
65 Die gemeinsame Kirche und Versammlung – verlassen und wüst: Das ist ein Bild, das im 

Frühjahr 2020 vielfach Wirklichkeit geworden ist. Gemeindelose „Gespenstergottesdienste“, 
per Video übertragen oder aufgezeichnet, auf der einen Seite; mehr oder weniger heimliche 
Nischen-, Haus- und Winkelgottesdienste auf der anderen Seite.

66 W² X, Sp. 2227.
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überste1gerte) Hochschätzung des Blutes Chrıstı tuüuhrte jedoch nıcht abrupt ZUX

Abschaffung des Laienkelches 1e1menNnr kamen etihoden WI1Ee dıe Verwen-
dung VOIlL Saugröhrchen oder dıe Intiınetio auf, dıe dokumentieren, dass der
Kırche och ange bewusst 16 dass auch das „\] 1k“ das Sakrament in
geteilter Welse unter beıiderle1 (Grestalt empfangen MUSSe, der tıftung des
Sakramentes entsprechen.

ugle1ic versuchte 111a auch Urc dogmatısch-theologıische bzw. phılo-
sophısche Erklärungsmodelle WI1Ee dıe Konkomitanzlehre oder das Modell des
stellvertretend für dıe (1 meı1nde kommunı1zıierenden Priesters den SscChLeDBLIC
doch HNächendecken! erfolgten Kelchentzug theologısc. legıtımıeren.

Diıe Eiınsetzungsberichte ın den synoptischen Evangelıen (Mt 6,1/-29;
4,12-—206; 2,14—20. aber auch KoOor 11,23—25) lassen jedoch keinen

Zweıtel daran, dass ZUT Einsetzung und tıftung dessen., WdS spater als „„Brot-
brechen“, „Eucharıstia” „Messe”, „Abendm: us  S bezeıchnet wurde. rot
und Weıln gehört und dass diese beıden „Gestalten‘“ er auch auszutellen und

empfangen sınd. WLLE 111a nıcht VOILL Eiınsetzung und tıftung abweıchen
ll

Diıe Befürworter des Laienkelches und (Jegner des Kelchentzugs, insbe-
sondere auch in der Retormatıionszeıt, en übereinstiımmend den elchent-
ZUS, also dıe Auste1lung der Kommunı1on dıe Gläubigen unter 1LLUTL e1nerle1
(Grestalt als egel- und Normalfall, als nıcht einsetzungsgemäße, stıftungswıd-
rıge Form der Sakramentsverwaltung bezeıchnet.

Dass dıe Auste1ulung der Kommunıion dıe Gläubigen unter 1LLUTL e1nerle1
(Grestalt als gottesdienstlicher Regelfall für die gesamteE versammelte (Jemeinde
d u einem SC  ıttiremden übergeordneten TUN:! einsetzungs- und stıftungs-
wıdrıg sel. bezeugen auch dıe Bekenntnisse der evangelısch-lutherischen Kır-
che Aus Luthers Schrıften wırd das och einmal besonders eutil1ic uch (1e-
SETZESTTeEUE (Obrigkeitsgehorsam), SONS gemä Rom 13 und in Entsprechung

den „ZWEeI Regierweisen (1ottes“ durchaus geboten. oder Furcht (vor Strafe)
lässt Luther nıcht gelten und esteht auf der einsetzungsgemäßen Kommun1-
onspendung unter beıiderle1 Grestalt

Eher SO 111a auf dıe physısche Nıeßung e1Ines verstümmelten akKra-
men(tes, be1 dem letztlich auch e1in Zweıtel der Gewılissheıt le1bt, dass U

überhaupt das Sakrament Chrıstı sel, verzıichten und sıch mıt der „geistliıchen
NıeBßung“ egnügen.

„‚Ganz oben steht dıe Gesundheıt Dem ist es und nachzuordnen““®/
WLLE dıies auch für dıe Kırche ZUT Maxıme wırd, der gegenüber auch

G / KD-Bevollmächtigter S1L7Z der Bundesregjierung, DDr Martın Dutzmann, 25 prı
20720 1n der | AGESSCHAU.
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übersteigerte) Hochschätzung des Blutes Christi führte jedoch nicht abrupt zur 
Abschaffung des Laienkelches. Vielmehr kamen Methoden wie die Verwen-
dung von Saugröhrchen oder die Intinctio auf, die dokumentieren, dass der 
Kirche noch lange bewusst blieb, dass auch das „Volk“ das Sakrament in un-
geteilter Weise unter beiderlei Gestalt empfangen müsse, um der Stiftung des 
Sakramentes zu entsprechen.

Zugleich versuchte man auch durch dogmatisch-theologische bzw. philo-
sophische Erklärungsmodelle wie die Konkomitanzlehre oder das Modell des 
stellvertretend für die Gemeinde kommunizierenden Priesters den schließlich 
doch flächendeckend erfolgten Kelchentzug theologisch zu legitimieren.

Die Einsetzungsberichte in den synoptischen Evangelien (Mt 26,17–29; 
Mk 14,12–26; Lk 22,14–20, aber auch 1 Kor 11,23–25) lassen jedoch keinen 
Zweifel daran, dass zur Einsetzung und Stiftung dessen, was später als „Brot-
brechen“, „Eucharistia“ , „Messe“, „Abendmahl“ usw. bezeichnet wurde, Brot 
und Wein gehört und dass diese beiden „Gestalten“ daher auch auszuteilen und 
zu empfangen sind, wenn man nicht von Einsetzung und Stiftung abweichen 
will.

Die Befürworter des Laienkelches und Gegner des Kelchentzugs, insbe-
sondere auch in der Reformationszeit, haben übereinstimmend den Kelchent-
zug, also die Austeilung der Kommunion an die Gläubigen unter nur einerlei 
Gestalt als Regel- und Normalfall, als nicht einsetzungsgemäße, stiftungswid-
rige Form der Sakramentsverwaltung bezeichnet.

Dass die Austeilung der Kommunion an die Gläubigen unter nur einerlei 
Gestalt als gottesdienstlicher Regelfall für die gesamte versammelte Gemeinde 
aus einem schriftfremden übergeordneten Grund einsetzungs- und stiftungs-
widrig sei, bezeugen auch die Bekenntnisse der evangelischlutherischen Kir-
che. Aus Luthers Schriften wird das noch einmal besonders deutlich: Auch Ge-
setzestreue (Obrigkeitsgehorsam), sonst gemäß Röm 13 und in Entsprechung 
zu den „zwei Regierweisen Gottes“ durchaus geboten, oder Furcht (vor Strafe) 
lässt Luther nicht gelten und besteht auf der einsetzungsgemäßen Kommuni-
onspendung unter beiderlei Gestalt.

Eher solle man auf die physische Nießung eines verstümmelten Sakra-
mentes, bei dem letztlich auch ein Zweifel an der Gewissheit bleibt, dass es 
überhaupt das Sakrament Christi sei, verzichten und sich mit der „geistlichen 
Nießung“ begnügen.

„Ganz oben steht die Gesundheit. Dem ist alles zu- und nachzuordnen“67 
‒ wenn dies auch für die Kirche zur neuen Maxime wird, der gegenüber auch 

67 EKDBevollmächtigter am Sitz der Bundesregierung, Dr. Martin Dutzmann, am 25. April 
2020 in der Tagesschau.
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Kategorien WI1Ee chrıft- und Bekenntnisgemäßheıt, WI1Ee Stiftungs- und FEın-
setzungsgemäßheıt als nıcht mehr etztverbındlıch und SUC  altıg anerkannt
werden, Ware das auch für Kırchen. ın denen Schriuft und Bekenntnis bıslang
och den höchsten argumentatıven Stellenwer hatten. e1in Dammbruc

1C dıe chrıft und nıcht das lutherische Bekenntnıis., sondern der alte
römısche 1: ()vıd sagfte, mıt einem /Zıtat dus dem Bereıich VOILL Hygıene,
Mediızın und Gresundheıt schlıeßen

„Principus obsta Sero medicına parata, CUu mala DL longas convaluere
moras.“

€  re den Anfängen! VAT spat wird die Medizin hereitet, WENHNnN die hel
UNC. [anges Zögern erstarkt SINd.
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Kategorien wie Schrift und Bekenntnisgemäßheit, wie Stiftungs und Ein-
setzungsgemäßheit als nicht mehr letztverbindlich und stichhaltig anerkannt 
werden, wäre das auch für Kirchen, in denen Schrift und Bekenntnis bislang 
noch den höchsten argumentativen Stellenwert hatten, ein Dammbruch. 

Nicht die Schrift und nicht das lutherische Bekenntnis, sondern der alte 
römische Heide Ovid sagte, um mit einem Zitat aus dem Bereich von Hygiene, 
Medizin und Gesundheit zu schließen:

 „Principiis obsta. Sero medicina parata, cum mala per longas convaluere 
moras.“

„Wehre den Anfängen! Zu spät wird die Medizin bereitet, wenn die Übel 
durch langes Zögern erstarkt sind.“


